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Übersicht über die wesentlichen Produkte im Haushaltsplan 2025 
Nachfolgend werden Produkte aufgelistet, die für die Haushaltswirtschaft 2025 aufgrund des 

Investitionsvolumens, der Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren oder aufgrund der 

Höhe des Fehlbetrages von besonderer finanzwirtschaftlicher Bedeutung sind: 

Produkt-
nummer 

Seiten im 
Haushalts-
plan 

Produktbezeichnung Teilhaus- 
halt 

Investitions-
übersicht auf 
Seite 

1141 440 - 444 Zentrales Gebäudemanagement THH 11 432 - 433 

5420 251 - 252 Kreisstraßen THH 3 238 - 239 

6110 260 - 261 Allgemeine Finanzwirtschaft THH 4 entfällt 

316 298 – 307 Eingliederungshilfe (SGB IX) THH 6 entfällt 

3122 331 - 332 Leistungen nach SGB II  
(Kosten der Unterkunft) 

THH 7 entfällt 

3130 294 - 295 Hilfen für Asylbewerber THH 6 entfällt 

3633 359 - 361 Hilfen zur Erziehung THH 8 entfällt 

3650 370 – 371 Tageseinrichtungen für Kinder THH 8 340 - 341 

2410 406 - 407 Schülerbeförderung THH 9 entfällt 

5470 408 - 409 ÖPNV THH 9 383 

 

7 



 

8 



1 

 

 
Landkreis Südwestpfalz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Statistische Angaben 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

9 



 
 

S T A T I  S T I  S C H E   A  N G A B E N 

1. Zahl der Gemeinden  84 

2. Zahl der Verbandsgemeinden 7 

3. Gesamtfläche des Landkreise:  953,52 km² 

4. Einwohner (mit Hauptwohnsitz im Landkreis) 
nach der letzten Volkszählung vom 27.05.1970    80.754 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.1997 105.777 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.1998 105.550 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.1999 105.791 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2000 105.399 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2001 105.203 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2002 105.057 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2003 104.849 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2004 104.534 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2005 103.612 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2006 103.199 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2007 102.314 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2008 101.368 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2009 100.281 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2010   99.492 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2011   98.864 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2012   98.113 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2013   97.197 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2014  96.769 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2015   96.692 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2016   96.877 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2017   96.183 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2018   95.801 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2019   95.428 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2020   95.294 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2021  95.309 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2022  95.928 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2023  95.570 

 nach der Fortschreibung vom 30.06.2024   95.521 
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5. Straßennetz innerhalb des Landkreises (Stand: 01.01.2023) 

Kreisstraßen: 265,108 km 

Nachrichtlich: Straßen des überörtlichen Verkehrs 

Bundesstraßen: 68,755 km 

Landesstraßen: 343,293 km 

6. Bevölkerungsentwicklung im Landkreis 

 
Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022  
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2020 2040 2070 2040 2070 2020 2040 2070 2020 2040 2070

Südwestpfalz 94,9 90,1 83,6 -5,0% -11,9% 27,9 33,5 33,7 44,9 67,1 63,6

Kaiserslautern, Stadt 99,7 99,5 96,8 -0,2% -2,9% 27,4 32 32 33,2 41,5 43,2
Pirmasens, Stadt 40,2 37,9 35,9 -5,6% -10,5% 30,4 34,9 34,8 45,6 59,2 58,9
Zweibrücken, Stadt 34,0 33,1 31,8 -2,7% -6,5% 30,1 32,7 32,7 40,5 51,1 52,5
Kaiserslautern, LK 106,3 107,1 102,5 0,7% -3,6% 34,6 43,1 43,6 38,6 55,3 54,9
Kusel, LK 70,1 67,2 62,9 -4,2% -10,3% 30,3 37,2 37,4 42,8 62,2 59
Südliche Weinstraße, LK 110,8 113,3 109,9 2,2% -0,8% 30,3 34,3 34,4 40,9 60 61,2

Rheinland-Pfalz 4.098,4 4.168,0 4.059,9 1,7% -0,9% 30,8 34,8 34,8 37,4 52,2 54,8
Pfalz 1.420,4 1.443,9 1.530,3 1,7% 7,7%
Westpfalz 520,7 509,8 831,6 -2,1% -6,8%

kreisfreie Städte 1.070,5 1.101,7 1.090,2 2,9% 1,8% 28,9 31,3 31,3 33 41,2 45,2
Landkreise 3.027,9 3.066,3 2.969,7 1,3% -1,9% 31,5 36,2 36,2 39,1 56,7 58,7

Erklärung
Jugendquotient: Zahl der unter 20-Jährigen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren
Altenquotient: Zahl der 65-Jährigen und älteren Personen bezogen auf 100 Personen im Alter zwischen 20 und 65 Jahren.

Gebietskörperschaft Bevölkerung in 1.000 prozentuale
Veränderung* Jugendquotient Altenquotient

 

Quelle Statistisches Landesamt, Statistisches Jahrbuch 2022  

 
 

7. Altersstruktur im Landkreis 
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8. Bildung 

 

Quelle: Schulentwicklungsplan für den Landkreis Südwestpfalz vom November 2024 
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9. Beschäftigung 

Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigte (Stand 30.06.2022) 

- am Arbeitsort: 15.764 

- am Wohnort: 37.213 

Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt: 

 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Landkreis 4,9% 4,7% 4,7% 4,5% 4,5% 4,5% 3,9% 3,7% 4,1% 3,9% 3,6% 4,0% 

Ø Landkreise 4,8% 4,7% 4,7% 4,5% 4,3% 4,6% 4,2% 3,6% 4,4% 4,2% 4,0% 4,3% 

Ø Land  5,5% 5,4% 5,4% 5,2% 5,1% 4,8% 4,4% 4,3% 5,2% 5,0% 4,6% 4,9% 
 

10. Soziale Hilfen 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II):

Bedarfsgemeinschaften 1.554 1.533 1.460 1.576 1.498 1.308 1.229 1.223 1.150 1.237
Hilfeempfänger 2.742 2.808 2.658 2.820 2.662 2.425 2.307 2.271 2.139 2.318
erwerbsfähige Hilfeempfänger 2.002 2.024 1.882 2.020 1.902 1.680 1.643 1.578 1.493 1.599

Hilfen nach SGB XII:

Hilfeempfänger Hilfe zum Lebensunterhalt 294 322 322 298 356 375 287 140 135 140
Hilfeempfänger Grundsicherung im Alter und 654 675 687 688 709 755 799 800 815 860
bei Erwerbsminderung
Hilfearten 5. bis 9. Kapitel SGB XII 893 922 999 963 1.025 1.020 950 Zahlenmaterial für die
(Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe Eingliederungshilfe fehlt
zur Gesundheit)

Hilfeempfänger Asylbewerberleistungsgesetz 203 389 1.043 633 470 376 338 325 335 340

Ausgewählte Jugendhilfe
Amtspflegschaften 48 45 33 39 34 26 33 33 48 55
Amtsvormundschaften 54 55 49 112 109 106 100 103 108 95
Beistandschaften 1.296 1.203 1.182 1.158 1.116 1.038 970 920 862 833
Vollzeitpflege 87 92 92 113 90 97 92 100 104 114
Heimerziehung/ betreutes Wohnen 52 61 60 101 103 103 93 72 63 73

Tageseinrichtungen 71 73 73 73 73 73 73 74 74 75
Genehmigte Plätze 4.109 4.115 4.158 4.198 4.246 4.290 4.345 4.429 4.338 4.577
Kinder insgesamt 3.335 3.374 3.514 3.650 3.662 3.754 3.835 3.891 3.849 4.069
unter 3 Jahre 712 713 723 804 897 832 883 806 833 985
(Stand jew eils zum 15.03. des Folgejahres)  
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1. Überbl ick über die Haushaltswirtschaft  des abgelaufenen Hau s-
hal tsjahres 2023 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung 

am 23.01.2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 16.06.2023 hat die Aufsichts- und Dienst-

leistungsdirektion die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan förmlich beanstandet, woraufhin 

der Kreistag in seiner Sitzung am 24.07.2023 Änderungen an Haushaltsplan und Haushalts-

satzung 2023 beschlossen hat. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleis-

tungsdirektion am 26.10.2023 genehmigt. 

Die Haushaltsrechnung 2023 ist noch vorläufig. Nach der Haushaltsrechnung 2023 sind 

sowohl der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt 2023 nicht ausgeglichen.  

Finanzhaushalt 2023 Haushaltsansatz 
in T€ 

Ergebnis Jahresab-
schluss in T€ 

Saldo der ordentlichen und außerordentli-

chen Ein – und Auszahlungen 

-6.369 -7.548 

Planmäßige Tilgung von Investitionskredi-

ten 

2.853 2.795 

Freie Finanzspitze 

 

-9.222 -10.391 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16.479 3.386 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.335 5.401 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit 

-7.856 -2.015 

Nachrichtlich: Ergebnishaushalt 2023 Haushaltsansatz 
in T€ 

Ergebnis Jahresab-
schluss in T€ 

Laufende Erträge 179.861 198.306 

Zinserträge 7 -2 

Außerordentliche Erträge 0 77 

Gesamtbetrag der Erträge 179.868 198.381 

Laufende Aufwendungen 190.553 205.242 

Zinsaufwendungen 726 901 

Außerordentliche Aufwendungen 0 18 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 191.279 206.161 

Ergebnis -11.411 -7.780 
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In der Finanzrechnung ergibt sich bei der freien Finanzspitze eine Verschlechterung um 

1.169 T € von - 9.222 T€ nach Haushaltsplan auf -10.391 T€ nach der vorläufigen Haushalts-

rechnung.  

Zum Stand November 2023 bestanden aus bereits erfolgten Abrechnungen der Sozialleis-

tungen mit Land und Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden offene Forderungen aus 

Transferleistungen von rund 3,522 Mio. Euro, aufgeteilt auf rund 3,27 Mio. Euro Forderun-

gen gegen das Land und 0,25 Mio. Euro Forderungen gegen Gemeinden/ Gemeindeverbän-

den. Es war zu diesem Zeitpunkt davon auszugehen, dass bereits geltend gemachte Forde-

rungen bis zum Ende des Haushaltsjahres auch kassenwirksam werden.  

Davon sind 0,61 Mio. Euro Forderungen gegen das Land aus Abrechnung der Leistungen für 

unbegleitete Minderjährige und 0,26 Mio. Euro gegen Gemeinden/ Gemeindeverbände -

mithin in Summe rund 0,86 Mio. Euro - nicht im Haushaltsjahr 2023, sondern erst im ersten 

Quartal 2024 bei der Kreiskasse eingegangen. Entsprechend ergibt sich im Finanzhaushalt 

die Abweichung zum Planansatz ganz wesentlich aus den verspätet eingegangenen offenen 

Forderungen gegen Land und Gemeinden/Gemeindeverbände.  

Daneben ergibt sich auch bei den Personalauszahlungen eine geringfügige Verschlechte-

rung. Diese liegen mit 30.222 T€ um 115 T€ über dem Ansatz. 

Geplant waren für 2023 Investitionsauszahlungen in Höhe von 24.335 T€. Es wurden tat-

sächlich 5.401 T€ ausgezahlt. Da die Haushaltsgenehmigung 2023 erst mit Schreiben vom 

26.10.2023 erteilt wurde, konnten die Investitionsauszahlungen überwiegend nicht wie ur-

sprünglich veranschlagt verausgabt werden. Die Abweichungen ergeben sich im Wesentli-

chen aus nicht getätigten Auszahlungen in den Bereichen ÖPNV/ Bahnhofsmaßnahmen (7,5 

Mio. €), Breitband (4,8 Mio. €), Kreisstraßen (1,7 Mio. €) und Investitionszuschüsse für KiTa-

Maßnahmen (0,9 Mio. €).  

Stand der Verschuldung am 31.12.2023: 50,975 Mio. €  

- davon aus Investitionskrediten: 44,975 Mio. € 

- davon aus Liquiditätskrediten:    6,0 Mio. € 

 

Im Ergebnishaushalt ergibt sich beim Jahresergebnis eine Verbesserung von 3,631 Mio. € 

zwischen Planansatz (-11.411 Mio. €) und Rechnung (-7.780 Mio. €).  

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus nicht zahlungswirksamen Verschiebun-

gen bei der Auflösung und Zuführung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 

saldiert rund 1,57 Mio. Euro.  
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Daneben ergeben sich folgende wesentliche Verbesserungen: 

• bei Produkt 1141 – Zentrales Gebäudemanagement eine Verbesserung beim Jah-

resergebnis um rund 1,66 Mio. € vom Fehlbetrag nach Plan von 8,267 Mio. € zum 

Fehlbetrag nach Rechnungsergebnis von 6,610 Mio. €. Die Verbesserung resultiert 

im Wesentlichen aus noch nicht durchgeführten Maßnahmen in der Gebäudeunter-

haltung. 

• Resultierend aus geringeren Aufwendungen bei den Produkten 2410 – Schülerbeför-

derung und 5470 – öffentlicher Personennahverkehr eine Verbesserung von rund 

0,72 Mio. €.   
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2. Die Entwicklung der Haushaltswir tschaft  2024 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 wurden vom Kreistag in seiner Sitzung 

am 18.12.2023 beschlossen. Die Haushaltssatzung hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdi-

rektion am 21.03.2024 genehmigt.  

Der Haushaltsplan 2024 schließt  

im Ergebnishaushalt: 

Gesamtbetrag der Erträgen 203.634.000,00 € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 219.710.000,00 € 

Fehlbetrag - 16.076.000,00 €  

  
daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen 6.980.000,00 € 

daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen 10.919.000,00 € 

 - 3.939.000,00 €  

im Finanzhaushalt: 

 
ordentliche Einzahlungen 193.349.000,00 € 

ordentliche Auszahlungen  200.486.000,00 € 

Fehlbetrag - 12.137.000,00 €  
  

Investitionseinzahlungen 9.712.000,00 € 

Investitionsauszahlungen 17.034.000,00 € 

 - 7.322.000,00 €  
  

Finanzierungseinzahlungen 22.377.000,00 € 

Finanzierungsauszahlungen 2.918.000,00 € 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  19.459.000,00 €  
  

Gesamtbetrag der Einzahlungen 225.438.000,00 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 225.438.000,00 € 
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Überblick über die Entwicklung 2024: 

Nach dem Haushaltsplan 2024 ist im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf von 16,076 Mio. € 

und im Finanzhaushalt nach Abzug der ordentlichen Tilgung eine negative freie Finanzspit-

ze von 15,055 Mio. € veranschlagt.  

Sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt zeichnet sich im Haushaltsvollzug ab, 

dass die veranschlagten Fehlbedarfe tatsächlich erreicht oder auch geringfügig überschrit-

ten werden.  

Nach § 57 LKO i. V. m. § 98 GemO ist eine Nachtragshaushaltssatzung notwendig, wenn 

ein wesentlicher Anstieg des ausgewiesenen Fehlbetrages durch eine Änderung der Haus-

haltssatzung vermieden werden kann. Diese Möglichkeit ist nicht gegeben. Eine weitere 

Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes ist bereits aufgrund der Ausschlussfrist zum 

30.06.2024 oder auch aufgrund der Finanzsituation der kreisangehörigen Ortsgemeinden 

nicht möglich. 

Aufgrund der sehr hohen Fehlbedarfe im Ergebnis- und im Finanzhaushalt wurden die Per-

sonalauszahlungen mit 32,94 Mio. € restriktiv veranschlagt. Ende November 2024 wird 

mit Personalauszahlungen zwischen 32,9 Mio. € und 33,2 Mio. € gerechnet. Nennenswerte 

Verbesserungen ergeben sich in 2024 nicht. 

Teilhaushalt 2: Zentrale Verwaltung und Schulen (2024 noch einschließlich des zent-

ralen Gebäudemanagements)  

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement  

Beim Produkt Zentrales Gebäudemanagement war ein Fehlbedarf in Höhe von 7,25 Mio. € 

veranschlagt. Hier wird durch zurückgestellte Unterhaltungsmaßnahmen mit Verbesserun-

gen zwischen 0,6 Mio. € und 0,8 Mio. € gerechnet. 

Für die Behebung des Brand- und des Wasserschadens sind in 2024 (Stand 11/2024) au-

ßerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,973 Mio. € entstanden, die durch Leistungen der 

Versicherung in Höhe von 0,968 Mio. € gedeckt werden. 

Teilhaushalt 3 und 4: Finanzen und Allgemeine Finanzwirtschaft 

Die endgültigen Zahlen für den Kommunalen Finanzausgleich wurden am 06.08.2024 be-

kannt gegeben. 

Im Haushaltsplan 2024 waren bei Produkt 6110 allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzu-

weisungen und Kreisumlage) i.H. von 87,5 Mio. € veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung B 

liegt mit 30,27 Mio. rd. 330 T€ unter dem veranschlagten Ansatz.  

Die Kreisumlage liegt mit 57,49 Mio. € rd. 630 T€ über dem veranschlagen Ansatz.  
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Teilhaushalt 6 bis 8 (Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend) 

Stand 11/2024 stehen 5,75 Mio. € Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land 

und die Gemeinden aus vorgelegten (Schluss)verwendungsnachweisen und Abrechnungen 

offen. Dies betrifft insbesondere den Schlussverwendungsnachweis für die Personalkosten 

Kindertagestätten für das Jahr 2022, teilweise die geltend gemachten 100-Prozent-

Erstattungen für die unbegleiteten Minderjährigen und die Beteiligung der Gemeinden an 

den Kosten der Unterkunft im Bereich SGB II. Der endgültige Fehlbedarf im Finanzhaushalt 

wird entscheidend davon abhängen, welche Beträge noch vor dem 30.12.2024 kassenwirk-

sam werden. 

Produktgruppe 311 (Grundversorgung – insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsi-

cherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, Hilfe zur Pflege) 

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 3,718 

Mio. € vor. Stand 11/2024 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl erreicht oder 

höchstens geringfügig unterschritten. 

Produktgruppe 312 (Kommunales Jobcenter) 

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen von 0,699 Mio. € vor. Stand 11/2024 

wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl geringfügig unterschritten. 

Produktgruppe 313 (Hilfe für Asylbewerber) 

Nach Berücksichtigung der Mittel zur Finanzierung der Kosten der Flüchtlinge und Vertrie-

benen (sog. Integrationspauschale) in Höhe von 3,442 Mio. € ergibt sich nach dem Haus-

haltsplan für diesen Bereich ein Überschuss von 1,498 Mio. €. Dieser Überschuss wird 

auch realisiert. 

Produktgruppe 316 (Eingliederungshilfe) 

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 

17,232 Mio. € vor. Stand 11/2024 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung wohl um etwa 

1,4 Mio. € überschritten. Ursächlich sind die rasant steigenden Tagessätze in Verbund mit 

den steigenden Fallzahlen.  

Bei den Aufgaben im Bereich der Produktgruppe 316 handelt es sich ausschließlich um 

Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung (Landkreis als örtlicher Träger) und um Auftragsange-

legenheiten (Kreisverwaltung für das Land als überörtlichen Träger mit Kostenbeteiligung). 

 

Produktgruppe 363 (Hilfen zur Erziehung) 

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendungen für die Leistungsgewährung von 11,17 

Mio. € vor. Stand 11/2024 wird dieser Fehlbedarf nach der Rechnung erreicht. 
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Produktgruppe 365 (Kindertagesstätten) 

Der Haushaltsplan sieht ungedeckte Aufwendung für Betrieb und Finanzierung der Kinder-

tagesstätten von 20,12 Mio. € vor. Da die Richtlinie des Landkreises zur Festsetzung der 

Gemeinde- und Trägeranteile erst im Oktober 2024 geändert werden konnte, hängt die 

Höhe des endgültigen Fehlbedarfes von der endgültigen Festsetzung der Gemeindeanteile 

ab. Der Fehlbedarf wie er im Haushaltsplan veranschlagt ist, wird aber wohl erreicht. 

 

Teilhaushalt 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz 

In diesem Teilhaushalt sind in Produkt 2410 und 5470 auch die ungedeckten Aufwendun-

gen für die Schülerbeförderung, die Linienbündel und die Umlagen an die Verkehrsverbün-

de in Höhe von 7,918 Mio. € veranschlagt. Die veranschlagten Aufwendungen werden zu-

mindest benötigt und wenn überhaupt nur geringfügig unterschritten. 
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Ausblick auf  die voraussichtl iche Entwicklung der Haushaltswir t-

schaft  2025 

Allgemeines 

Bi lanz:  

Die Bilanz weist zum 31.12.2023 eine Bilanzsumme von 248,76 Mio. € und, nach Abzug 

der vorgetragenen Jahresverluste, eine Kapitalrücklage von 23,07 Mio. € aus.  

Kennzahlen:  

Um Vergleichsmaßstäbe mit Vorjahren oder anderen Kreisen zu schaffen, werden zwei 

Arten von Kennzahlen ausgewiesen:  

▪ Kennzahlen auf Produktebene (Aufwand je Stelle, Aufwand je Leistungsmonat u. ä.) 

▪ Kennzahlen, die den Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt) betref-

fen (Strukturkennzahlen). 

Die Kennzahlen auf Produktebene sind bei den jeweiligen Produkten ausgewiesen. Die 

Strukturkennzahlen sind als Anlage dem Vorbericht beigefügt.  

Interne Leistungsverrechnung:  

Für die interne Leistungsverrechnung werden die Aufwendungen der internen Produkte 

nach dem Stellenschlüssel auf die externen Produkte verteilt.  

Ausnahme: 

Die Abschreibungsaufwendungen und die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistun-

gen (Unterhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten u. ä.) für die kreiseigenen Gebäude 

(Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement) werden verursachergerecht verteilt.  

Allgemeine Vorbemerkung 

Seit 2021 ist in der Haushaltswirtschaft des Landkreises Südwestpfalz eine dramatische 

Verschlechterung von einem ausgeglichenen Haushalt zu einem seit 2023 schnell wach-

senden strukturellen Defizit eingetreten. Die sog. freie Finanzspitze hat sich von einer posi-

tiven Spitze in Höhe von 3,6 Mio. Euro in 2021 um 24,7 Mio. € auf eine negative freie Spit-

ze in Höhe von 21,1 Mio. € in 2025 verschlechtert. 
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2022 hat der Krieg in der Ukraine zu einer massiven Teuerungsrate mit überdurchschnittli-

chen Tarif- und Besoldungserhöhungen geführt. Der Verbraucherpreisindex weist bei 2020 

= 100 für Januar 2022 einen Wert von 105,2 und für Oktober 2024 einen Wert von 120,2 

aus.  

Die Entwicklung der Tarifverdienste ergibt sich insbesondere aus dem Tarifindex. Der Tari-

findex TVöD für Bund und Gemeinden weist bei 2020 = 100 für 2023 einen Wert von 103,2 

und für 2024 einen Wert von 115,1 (Quelle: Statistisches Bundesamt 10/2024) aus. Beides 

wirkt sich unmittelbar negativ auf den Haushalt des Landkreises aus.  

Zugleich trat 2023 ein neues Landesfinanzausgleichsgesetz in Kraft.  

Zwischen 2022 und 2024 wurde der Kreisumlagehebesatz zur Verbesserung der Situation 

von 43,5 v.H. in 2021 auf 45 v.H. in 2022 und 48 v.H. ab 2024 erhöht. 

 

Als Folge dieser Entwicklung sind zwischen der Jahresrechnung 2021 und dem Haushalts-

plan 2025 folgende schwerwiegende Veränderungen zu verzeichnen: 

 

1. Die allgemeinen Deckungsmittel insbesondere aus Kreisumlage, Schlüsselzuweisun-

gen und Beförderungszuweisung steigen nach Abzug der Bezirksverbandsumlage 

von 83,7 Mio. € in 2021 um 13,4 Mio. € auf 97,1 Mio. € in 2025.  

Das Kreisumlageaufkommen steigt dabei von 47,9 Mio. € in 2021 um 10,2 Mio. € 

(oder 22-Prozent-Punkte) auf 58,1 Mio. € in 2025. Etwa die Hälfte des Mehraufkom-
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mens ist auf die Erhöhung des Umlagehebesatzes um 4,5-Prozent-Punkte zurückzu-

führen. 

 

  Steuerkraft 1.) 
SZ A 
(KFA) 

SZ B/ 
2023: 

Zentrale-
Orte-

Ansatz 
(KFA) 2.) Umlagegrundlagen Aufkommen Hebesatz 

  T€   T€ T€   T€ T€ v. H. 

2021       85.257    77% 
      
10.172    

        
14.713    23%                 110.142           47.912    43,5% 

2022       86.661    78% 
      
10.309    

        
14.723    22%                 111.693           50.262    45,0% 

2023       99.364    84% 
      
14.254    

          
4.010    16%                 117.628           52.932    45,0% 

2024     102.297    85% 
      
13.402    

          
4.072    15%                 119.771           57.490    48,0% 

2025     106.467    88% 
      
10.864    

          
3.658    12%                 120.989           58.074    48,0% 

 

1.) und 2.): Anteil an den Umlagegrundlagen 

 

2. Die allgemeinen Finanzzuweisungen ohne die Beförderungszuweisung steigen von 

34,6 Mio. € in 2021 um 3,0 Mio. € (oder 9-Prozent-Punkte) auf 37,6 Mio. € in 2025. 

 
 

2021 2025 
 

 
T€ T€ 

 

Schlüsselzuweisung B 1        3.478    

    37.610    Schlüsselzuweisung 

Schlüsselzuweisung B 2      22.363    

Inv-Schlüsselzuweisung        1.547    

Schlüsselzuweisung C 1        2.273    

Schlüsselzuweisung C 2        2.973    

Allgemeine Straßenzuwei-
sung        1.955    

Kreisumlage      47.912        58.074    Kreisumlage 

Beförderungszuweisung        2.753          3.078    Beförderungszuweisung 

Zwischensumme      85.254        98.762    Zwischensumme 

Bezirksverbandsumlage -      1.572    -     1.643    Bezirksverbandsumlage 

Saldo      83.682        97.119    Saldo 

 

3. Bis 2023 einschließlich konnte keine Gewinnausschüttung der Sparkasse erfolgen. 

Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrates der Sparkasse Südwestpfalz 

kann 2025 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 1,0 Mio. € vereinnahmt werden.  

 

Diese wesentlichen Verbesserungen in Höhe von 14,4 Mio. € reichen nicht aus um die 

Verschlechterungen in den Produktgruppen 311, 312, 316, 363 - klassische Sozial- und 
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Jugendhilfe - und 365 - Kindertagesstätten - (Näheres siehe Hauptproduktbereich 3) zu 

decken. Nur aus der Leistungsgewährung, also ohne Personalausgaben der Kreisverwal-

tung, steigt der Fehlbedarf in diesem Bereich von 40,7 Mio. € in 2021 um 20,1 Mio. € (50-

Prozent-Punkte) auf 60,8 Mio. € in 2025. 

Der Überhang von 5,7 Mio. € sowie die Verschlechterung bei den Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz und dem Unterhaltsvorschussgesetz von 2,5 Mio. €, mithin 

8,2 Mio. €, können nicht mehr durch weitere nennenswerte Verbesserungen gedeckt wer-

den.  

Zu diesen ungedeckten Verschlechterungen von 8,2 Mio. € kommen als weitere Ver-

schlechterungen die Steigerung der 

1. eigenen Personalauszahlungen von 27,0 Mio. € in 2021 um 8,3 Mio. € auf  

35,3 Mio. € in 2025. 

2. ungedeckten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bei den kreiseigenen Ge-

bäuden von 3,5 Mio. € in 2021 um 3,2 Mio. € auf 6,7 Mio. € in 2025. 

3. ungedeckten Auszahlungen im Bereich Schülerbeförderung/ ÖPNV ohne Beförde-

rungszuweisung von 5,5 Mio. € in 2021 um 2,9 Mio. € auf 8,4 Mio. € in 2025. 

4. Auszahlungen für Zins- und Tilgung aufgrund der schnell steigenden (Liquiditätskre-

dit-) Verschuldung von 3,2 Mio. € in 2021 um 1,6 Mio. € auf 4,8 Mio. € in 2025.  

Die genannten Punkte zeigen (nur) im Groben die Entwicklung der wichtigsten Positionen, 

die letztlich zu der desaströsen Haushaltslage 2025 führen bzw. geführt haben. Näheres ist 

jeweils bei den einzelnen Teilhaushalten dargestellt. 

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2025 

Der einheitliche Hebesatz für die Kreisumlage bleibt unverändert und wird auf 48,0 vom 

Hundert festgesetzt (Näheres im THH 4). Dabei entspricht ein Kreisumlagepunkt 1,21 

Mio. €. 

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Fehlbedarf von 21.742.000 € und eine Ver-

schlechterung im Vergleich zum Vorjahr um 5.666.000 € aus.  

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2025 hätte einen Kreisumlagehebesatz von fast 66 

v. H. erfordert.  

Wird ein fiktiver Hebesatz von 66 v.H. unterstellt, ergibt sich für die Ortsgemeinden in zwei 

der kreisangehörigen Verbandsgemeinden eine Umlagebelastung (vor Finanzausgleichs-

umlage) von mehr als 100 v.H.. 
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Der Fehlbedarf im laufenden Finanzhaushalt einschließlich der ordentlichen Tilgung (sog. 

negative freie Finanzspitze) liegt mit 21.061.000 € um 6.006.000 € über dem Fehlbedarf 

2024. Ein Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes hätte dabei einen Kreisumlagehebe-

satz von etwa 65,5 v. H. erfordert.  

Damit ist der Landkreis Südwestpfalz nach dem Haushaltsplan 2025 leistungsunfähig. Die 

Leistungsunfähigkeit dauert über den gesamten überplanten Zeitraum bis 2028 an.  

Eckwerte (Basis Finanzhaushalt): 

1. Im THH 4 Zentrale Finanzleistungen steigt der Überschuss von 86,37 Mio. € um  

3,83 Mio. € auf 90,20 Mio. €. 

Dabei steigen die allgemeinen Deckungsmittel aus Kreisumlage, Schlüsselzuweisung 

B und Beförderungszuweisung von 90,25 Mio. € um 8,51 Mio. € auf 98,76 Mio. €.  

In diesem Teilhaushalt entfällt auch die für 2024 bei Produkt 6110 veranschlagte und 

beim Landkreis belassene Integrationspauschale von 3,44 Mio. €. Die Auszahlungen 

für Zins und Tilgung steigen aufgrund der rasant steigenden Liquiditätskreditver-

schuldung von 3,92 Mio. € um 0,88 Mio. € auf 4,80 Mio. €. 

2. Aufgrund der bekannten Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie der Stellenmehrun-

gen steigen die Personalauszahlungen von 32,94 Mio. € in 2024 um 2,41 Mio. € auf 

35,35 Mio. €. 
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3. Im THH 6 Soziales steigen die Fehlbedarfe für die Leistungen nach dem SGB XII und 

dem Bundesteilhabegesetz von 20,95 Mio. € um 6,52 Mio. € auf 27,47 Mio. €. 

4. Im THH 8 Jugend, Familie und Sport steigen die Fehlbedarfe für die Kinder- und Ju-

gendhilfe von 11,17 Mio. € in 2024 um 0,71 Mio. € auf 11,88 Mio. € in 2025. Der 

Fehlbedarf im Bereich Kindertagesstätten steigt von 20,69 Mio. € in 2024 um 0,66 

Mio. € auf 21,35 Mio. € in 2025. 

Nach § 57 LKO i. V. m. § 103 Abs. 2 GemO und § 105 Abs. 3 GemO bedarf sowohl der 

Gesamtbetrag der Investitionskredite wie auch der Höchstbetrag der Liquiditätskredite der 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

Veranschlagt ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 8,138 Mio. € sowie 

die Aufnahme eines Liquiditätskredites zur Abdeckung der Fehlbedarfe in Höhe von 21,061 

Mio. €.  

Zur Sicherung der Liquidität der Kreiskasse wird der Höchstbetrag der Kredite zur Liquidi-

tätssicherung von 45,0 Mio. € auf 80,0 Mio. € erhöht. 

In der ersten Hälfte November 2024 weisen die Tagesabschlüsse einen durchschnittlichen 

Bedarf an Liquiditätskrediten von 43,0 Mio. €, darunter die Vorfinanzierung von Investitio-

nen in Höhe von 4,2 Mio. €, aus.  

An den 221 Abschlusstagen zwischen dem 02.01.2024 und dem 15.11.2024 war der Kas-

senbestand nur noch an 15 Abschlusstagen geringfügig positiv. An fast 100 Abschlussta-

gen lag der Bedarf an Liquiditätskrediten und inneren Darlehen (Einrichtung Abfallentsor-

gung) bei mehr als 20,0 Mio. €.  

Für das Jahr 2025 wird von einem Sockelbetrag an Liquiditätskrediten zum Ausgleich des 

Finanzhaushaltes 2023 und 2024 und zur Vorfinanzierung von Investitionskrediten 2024 

von etwa 29,0 Mio. € ausgegangen.  

Ganzjährig muss darüber hinaus die Liquidität im Hinblick auf die laufenden Auszahlungen 

2025 (veranschlagter Liquiditätskreditbedarf 2025 21,1 Mio. €), die Zahlungsfähigkeit in 

Spitzenzeiten (grundsätzlich zwischen dem 15.10. und dem 15.11.) und die Vorfinanzierung 

der Investitionen aufrechterhalten werden.  

Der Landkreis Südwestpfalz benötigt über den gesamten Finanzplanungszeitraum Liquidi-

tätskredite zum Ausgleich des Finanzhaushaltes.  

Sofern keine wesentliche Verbesserung eintritt, die als solche derzeit nicht absehbar ist, 

muss nur beim Landkreis Südwestpfalz in den sechs Haushaltsjahren von 2023 bis zum 

Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 mit einer Liquiditätskreditverschuldung in Höhe 
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von mehr als 114 Mio. Euro oder einer Pro-Kopf-Liquiditätsverschuldung von etwa 1.200 

Euro je Einwohner gerechnet werden (zum Vergleich: die kreisweite Steuerkraft 2025 be-

läuft sich auf 106 Mio. € oder 1.116 Euro je Einwohner).  

Eine Tilgung des für 2025 eingeplanten Liquiditätskredites innerhalb von drei Jahren kann 

nach derzeitigem Kenntnisstand nur über einen höheren Liquiditätskredit in 2028 erfolgen. 

 

Ergebnishaushalt 

Gesamtbetrag der Erträge 221.667.000,00 € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 243.409.000,00 € 

Fehlbetrag -21.742.000,00 €  

daraus aus nicht zahlungswirksamen Erträgen 8.276.000,00 € 

daraus aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen 12.127.000,00 € 

Saldo -     3.851.000,00 €  
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Verteilung der Erträge und Aufwendungen 
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Aus der Aufteilung ergibt sich: 

72 Prozent aller Aufwendungen 2025 sind für den Bereich Soziales und Jugend zu veran-

schlagen. Dem stehen zweckgebundene Erträge für den Bereich Soziales und Jugend von 

45 Prozent gegenüber. 

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2024 und 2025 die nachfolgenden Ab-

weichungen. Zur besseren Übersicht werden die Abweichungen in den einzelnen Teilhaus-

halten erläutert. 

Steigerung/ 

Minderung 

2024 2025

THH 1 Führung und Leitung, Personalrat 452.000 €-              525.000 €-              73.000 €-               

THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen 14.086.000 €-         12.261.000 €-         1.825.000 €           

THH 3 Finanzen 3.111.000 €-           2.983.000 €-           128.000 €              

THH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft 89.387.000 €         92.584.000 €         3.197.000 €           

THH 5 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 306.000 €-              325.000 €-              19.000 €-               

THH 6 Soziales 26.478.000 €-         33.042.000 €-         6.564.000 €-           

THH 7 Kommunale Arbeitsagentur 699.000 €-              191.000 €-              508.000 €              

THH 8 Jugend, Familie und Sport 38.316.000 €-         40.134.000 €-         1.818.000 €-           

THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz 9.989.000 €-           10.637.000 €-         648.000 €-              

THH 10 Gesundheitswesen 614.000 €              905.000 €              291.000 €              

THH 11 Bauen und Umwelt 10.640.000 €-         13.126.000 €-         2.486.000 €-           

THH 12 ehemals Umwelt 21.000 €               21.000 €               

THH 13 Veterinärwesen, Landwirtschaft 1.948.000 €-           2.022.000 €-           74.000 €-               

THH 14 ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz 52.000 €-               6.000 €-                 46.000 €               

Gesamtergebnishaushalt 16.076.000 €-         21.742.000 €-         5.666.000 €-           

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis 

(Posten E 20)

 

Abweichungen in den zehn wesentlichen Produkten: 

Steigerung/ 

Minderung

2024 2025

1141 Zentrales Gebäudemanagement 8.275.000 €-           10.739.000 €-         2.464.000 €-           

2410 Schülerbeförderung 3.522.000 €-           3.953.000 €-           431.000 €-              

316 Eingliederungshilfe SGB IX (BTHG) 18.045.000 €-         23.421.000 €-         5.376.000 €-           

3122 Leistungen SGB II (Kosten Unterkunft) 989.000 €-              783.000 €-              206.000 €              

3130 Hilfen für Asylbewerber 1.944.000 €-           1.839.000 €-           105.000 €              

3633 Hilfen zur Erziehung 10.273.000 €-         10.914.000 €-         641.000 €-              

3650 Tageseinrichtungen für Kinder 21.827.000 €-         22.531.000 €-         704.000 €-              

5420 Kreisstraßen 3.014.000 €-           3.074.000 €-           60.000 €-               

5470 ÖPNV 4.536.000 €-           4.675.000 €-           139.000 €-              

6110 allgemeine Finanzwirtschaft 92.847.000 €         97.515.000 €         4.668.000 €           

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis 

(Posten E 20)

wesentliche Produkte
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Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen: 

Der Gesamtbetrag der Erträge 2025 beläuft sich auf 221.667.000 € und liegt mit 

18.033.000 € über dem Vorjahr. 

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 125.000 € 0,06% 90.000 € 0,04% -35.000 €

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 

sonstige Transfererträge,

davon

137.472.000 € 67,51% 146.205.000 € 65,96% 8.733.000 €

- Kreisumlage 56.861.000 € 27,92% 58.074.000 € 26,20% 1.213.000 €

- Schlüsselzuweisung B1 und B2 30.594.000 € 15,02% 37.610.000 € 16,97% 7.016.000 €

- Beförderungszuweisung 2.798.000 € 1,37% 3.078.000 € 1,39% 280.000 €

- Personalkostenzuweisung KiTa 28.832.000 € 14,16% 32.837.000 € 14,81% 4.005.000 €

E 3 Erträge der sozialen Sicherung 56.079.000 € 27,54% 64.229.000 € 28,98% 8.150.000 €

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.605.000 € 1,28% 2.513.000 € 1,13% -92.000 €

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 62.000 € 0,03% 100.000 € 0,05% 38.000 €

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.751.000 € 1,35% 2.518.000 € 1,14% -233.000 €

E 7 Sonstige laufende Erträge 3.733.000 € 1,83% 5.012.000 € 2,26% 1.279.000 €

E 8 Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit 202.827.000 € 99,60% 220.667.000 € 99,55% 17.840.000 €

E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 807.000 € 0,40% 1.000.000 € 0,45% 193.000 €

Summe der ordentlichen Erträge 203.634.000 € 100,00% 221.667.000 € 100,00% 18.033.000 €

Haushaltsplan 2025Erträge Haushaltsplan 2024
Steigerung/

Minderung

E 2

 

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen 2025 beläuft sich auf 243.409.000 € und liegt mit 

23.699.000 € über dem Vorjahr. 

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.622.000 € 17,12% 41.217.000 € 16,93% 3.595.000 €

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.204.000 € 9,65% 22.442.000 € 9,22% 1.238.000 €

E 11 Abschreibungen 6.235.000 € 2,84% 6.258.000 € 2,57% 23.000 €

Zuwendungen, Umlagen und 

sonstige Transferaufwendungen,

davon 

56.451.000 € 25,69% 58.658.000 € 24,10% 2.207.000 €

- Personalkostenzuweisung KiTa 49.822.000 € 22,68% 53.984.000 € 22,18% 4.162.000 €

E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 92.393.000 € 42,05% 107.739.000 € 44,26% 15.346.000 €

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 4.805.000 € 2,19% 5.465.000 € 2,25% 660.000 €

E 15 Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 218.710.000 € 99,54% 241.779.000 € 99,33% 23.069.000 €

E 18
Zinsaufwendungen und sonstige 

Finanzaufwendungen
1.000.000 € 0,46% 1.630.000 € 0,67% 630.000 €

Summe der ordentlichen Aufwendungen 219.710.000 € 100,00% 243.409.000 € 100,00% 23.699.000 €

Haushaltsplan 2024
Steigerung/

Minderung
Haushaltsplan 2025

E 12

Aufwendungen

 

Der Fehlbedarf 2025 liegt mit 21.742.000 € um 5.666.000 € über dem Fehlbedarf 2024. 
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Finanzhaushalt  

ordentliche Einzahlungen 213.391.000,00 € 

ordentliche Auszahlungen 231.282.000,00 € 

Fehlbetrag - 17.891.000,00 €  

  

Investitionseinzahlungen 9.154.000,00 € 

Investitionsauszahlungen 17.292.000,00 € 

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit 

- 8.138.000,00 €  

  

Finanzierungseinzahlung 29.199.000,00 € 

Finanzierungsauszahlung 3.170.000,00 € 

Saldo der Einzahlung und Auszahlung aus 
Finanzierungstätigkeit 

 26.029.000,00 €  

  

Gesamtbetrag der Einzahlungen 251.744.000,00 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 251.744.000,00 € 

 

Der Haushaltsplan 2025 sieht im Finanzhaushalt laufende Auszahlungen (Posten F 15) 

und Investitionsauszahlungen (Posten F 32) in Höhe von 246.944.000 € vor. 

1. Bildung: 

Für den Betrieb, Unterhaltung und bauliche Maßnahmen an den Schulen sind im 

Haushaltsplan 2025 10,5 Mio. € (4 % der Auszahlungen für laufende und investive 

Zwecke) veranschlagt. 

2. Kindertagesstätten: 

Für den Betrieb und die Erweiterung der Kindertagesstätten sind im Haushaltsplan 

2025 57,3 Mio. € (23 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) ver-

anschlagt. 

3. Soziale Sicherung: 

Für soziale Leistungen an behinderte und pflegebedürftige Menschen, Empfänger 

von Grundsicherungsleistungen, an Kinder- und Jugendliche, Asylsuchende und 

andere bedürftige Menschen sind im Haushaltsplan 2025 107,7 Mio. € (44 % der 

Auszahlungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt. 

4. Mobilität: 

Für den Bau und den Unterhalt von Kreisstraßen, die Beförderung zu Kindertages-

stätten und Schulen sowie für den öffentlichen Personennahverkehr sind im Haus-
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haltsplan 2025 19,0 Mio. € (8 % der Auszahlungen für laufende und investive Zwe-

cke) veranschlagt. 

5. Infrastruktur: 

Zur Umsetzung des Breitbandzieles von Bund und Land und zur Förderung von 

Tourismus und Wirtschaft sind im Haushaltsplan 2025 5,9 Mio. € (2 % der Auszah-

lungen für laufende und investive Zwecke) veranschlagt. 
 

In den Teilhaushalten ergeben sich dabei zwischen 2024 und 2025 die nachfolgenden Ab-

weichungen. Auch hier werden die Abweichungen zur besseren Übersicht in den einzelnen 

Teilhaushalten erläutert. 

Steigerung/ 

Minderung

2024 2025

THH 1 Führung und Leitung, Personalrat 360.000 €-              483.000 €-              123.000 €-              

THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen 13.485.000 €-         11.769.000 €-         1.716.000 €           

THH 3 Finanzen 2.381.000 €-           2.257.000 €-           124.000 €              

THH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft 89.292.000 €         93.374.000 €         4.082.000 €           

THH 5 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 230.000 €-              250.000 €-              20.000 €-               

THH 6 Soziales 26.416.000 €-         33.084.000 €-         6.668.000 €-           

THH 7 Kommunale Arbeitsagentur 650.000 €-              276.000 €-              374.000 €              

THH 8 Jugend, Familie und Sport 37.855.000 €-         39.804.000 €-         1.949.000 €-           

THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz 9.484.000 €-           10.172.000 €-         688.000 €-              

THH 10 Gesundheitswesen 739.000 €              761.000 €              22.000 €               

THH 11 Bauen und Umwelt 9.386.000 €-           11.856.000 €-         2.470.000 €-           

THH 12 ehemals Umwelt - €                        - €                        - €                        

THH 13 Veterinärwesen, Landwirtschaft 1.876.000 €-           2.075.000 €-           199.000 €-              

THH 14 ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz 45.000 €-               - €                        45.000 €               

Gesamtfinanzhaushalt 12.137.000 €-         17.891.000 €-         5.754.000 €-           

2.918.000 €           3.170.000 €           252.000 €              

15.055.000 €-         21.061.000 €-         6.006.000 €-           

Auszahlungen zur Tilgung von Investitonskrediten

Finanzhaushalt Jahresergebnis 

(Posten F 23)

freie Finanzspitze  

Steigerung/ 

Minderung

2024 2025

THH 1 Führung und Leitung, Personalrat - €                        - €                        - €                        

THH 2 Zentrale Aufgaben und Schulen 1.895.000 €-           1.365.000 €-           530.000 €              

THH 3 Finanzen 1.229.000 €-           1.287.000 €-           58.000 €-               

THH 4 Allgemeine Finanzwirtschaft - €                        - €                        - €                        

THH 5 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt - €                        - €                        - €                        

THH 6 Soziales 35.000 €               35.000 €               - €                        

THH 7 Kommunale Arbeitsagentur - €                        - €                        - €                        

THH 8 Jugend, Familie und Sport 785.000 €-              2.630.000 €-           1.845.000 €-           

THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz 1.868.000 €-           2.261.000 €-           393.000 €-              

THH 10 Gesundheitswesen - €                        - €                        - €                        

THH 11 Bauen und Umwelt 1.528.000 €-           465.000 €-              1.063.000 €           

THH 12 ehemals Umwelt - €                        - €                        

THH 13 Veterinärwesen, Landwirtschaft 52.000 €-               165.000 €-              113.000 €-              

THH 14 ehem. Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz - €                        - €                        - €                        

Gesamtfinanzhaushalt -Investition 7.322.000 €-           8.138.000 €-           816.000 €-              

Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit

(Posten F 33)
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Ergebnis Ansatz Ansatz Veränderung Veränderung

2023 2024 2025 2024/2025 2024/2025

nachrichtl. in in absolut in %

Euro Euro Euro Euro

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 5.014,92             125.000         90.000           35.000 -           -28,0%

E 2

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 

sonstige Transfererträge 124.080.026,15  137.472.000  146.205.000  8.733.000       6,4%

daraus

Erträge. aus Schlüsselzuweisungen 

(Kontenart 411) 28.990.429,00    30.594.000    37.610.000    7.016.000       22,9%

Erträge. aus sonstigen Zuweisungen 

(Kontenart 412 bis 414) 11.992.845,78    14.957.000    11.200.000    3.757.000 -      -25,1%

Erträge aus Zuweisungen für 

Kindertagesstätten (Produkt 3650) 23.851.379,40    28.832.000    32.837.000    4.005.000       13,9%

Erträge aus der Auflösung von 

Sonderposten (Kontenart 415) 3.565.264,96      3.430.000      3.406.000      24.000 -           -0,7%

Erträge.aus der Kreisumlage (Kontenart 

416) 52.932.374,00    56.861.000    58.074.000    1.213.000       2,1%

E 3 Erträge der sozialen Sicherung 58.964.173,50    56.079.000    64.229.000    8.150.000       14,5%

daraus

Kostenerstattung Sozialhilfe  31.647.053,54    29.175.000    30.371.000    1.196.000       4,1%

Kostenerstattung KJC 20.233.003,65    20.732.000    25.938.000    5.206.000       25,1%

Kostenerstattung Jugendamt 7.084.116,40      6.172.000      7.920.000      1.748.000       28,3%

E 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.793.041,90      2.605.000      2.513.000      92.000 -           -3,5%

E 5 privatrechtliche Leistungsentgelte 123.896,77         62.000           100.000         38.000            61,3%

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.544.856,05      2.751.000      2.518.000      233.000 -         -8,5%

daraus

Erstattung der Ortsgemeinden im ZEF-

Gebiet 524.000,00         480.000         560.000         80.000            16,7%

E 7 sonstige laufende Erträge 9.804.438,03      3.733.000      5.012.000      1.279.000       34,3%

E 8 Summe der laufenden Erträge 198.315.447,31  202.827.000  220.667.000  17.840.000     8,8%

E 9 Personal- und Versorgungsaufwand 39.833.496,60    37.622.000    41.217.000    3.595.000       9,6%

E 10

 Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen 17.175.456,19    21.204.000    22.442.000    1.238.000       5,8%

daraus

Schülerbeförderung/ ÖPNV 6.903.841,98      7.693.000      8.484.000      791.000          10,3%

E11 Abschreibung 6.378.183,73      6.235.000      6.258.000      23.000            0,4%

E 12

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 

sonstige Transferaufwendungen 46.468.504,77    56.451.000    58.658.000    2.207.000       3,9%

daraus

Zuweisungen an die Träger der 

Kindertagesstätten 41.625.928,88    49.822.000    53.984.000    4.162.000       8,4%

E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 90.055.820,84    92.393.000    107.739.000  15.346.000     16,6%

daraus

Auszahlungen der Sozialhilfe 52.192.250,50    52.210.000    60.550.000    8.340.000       16,0%

Auszahlungen KJC 19.929.443,47    21.485.000    25.931.000    4.446.000       20,7%

Auszahlungen der Jugendhilfe 17.931.956,68    18.698.000    21.258.000    2.560.000       13,7%

E 14 sonstige laufende Aufwendungen 5.331.024,56      4.805.000      5.465.000      660.000          13,7%

E 15

Summe der laufenden Aufwendungen 

aus Verwaltungstätigkeit 205.242.486,69  218.710.000  241.779.000  23.069.000     10,5%

E16

laufendes Ergebnis aus 

Verwaltungstätigkeit 6.927.039,38 -     15.883.000 -   21.112.000 -   5.229.000 -      32,9%

E17 Zins- und sonstige Finanzerträge 2.331,19 -            807.000         1.000.000      193.000          23,9%

daraus

Gewinnausschüttung Sparkasse -                       800.000         1.000.000      200.000          25,0%

E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 901.238,65         1.000.000      1.630.000      630.000          63,00%

E19 Finanzergebnis 903.569,84 -        193.000 -        630.000 -        437.000 -         226,4%

E21 außerordentliches Ergebnis 59.499,54           -                  -                  -                  

E23 Jahresergebnis 7.771.109,68 -     16.076.000 -   21.742.000 -   5.666.000 -      35,25%

Übersicht über die Abweichungen im Gesamtergebnishaushalt:

38 



 

 
 

Gesamthaushalt :  

a)  Personal:  
 

Vorbemerkung: 

Die Planung für die Personalausgaben erfolgt in einem ersten Schritt auf Basis der indivi-

duell hochgerechneten Gehalts- und Besoldungszahlungen für jede einzelne (auch geplan-

te) der mehr als 500 Stellen. Die hochgerechneten Ausgaben jeder Stelle werden auf die 

mehr als hundert Kostenstellen der Kreisverwaltung und dann auf die Teilhaushalte aggre-

giert.  

Im Finanzhaushalt sind Personalauszahlungen in Höhe von 35,3 Mio. € und damit  

2,4 Mio. € oder etwa acht Prozent-Punkte mehr als in 2024 eingeplant. 

Die bekannte Besoldungserhöhung um 5,5 v.H. zum 01.02.2025 für die Beamten in Rhein-

land-Pfalz ist in den Steigerungen enthalten. Da zu Beginn des Jahres 2025 die Verhand-

lungen für die Beschäftigten nach TVöD beginnen werden, wurde zusätzlich und ganzjährig 

eine Steigerung um weitere drei Prozent-Punkte für alle Beschäftigten der Kreisverwaltung 

in Ansatz gebracht. 

 

Der Stellenplan 2025 weist 505,52 Stellen aus, das sind 17,01 Stellen mehr als im Vorjahr. 

Diese Stellenmehrung ist auf die Differenz aus insgesamt 22 neu aufgenommenen Stellen, 

4 wegfallenden Stellen, sonstige Stellenmehrungen und –reduzierungen, sowie organisato-

rische Umstrukturierungen zurückzuführen. Hierbei kommt es im Wesentlichen in den fol-

genden Teilhaushalten zu Stellenmehrungen: 

• Im THH 1 Zentrale Aufgaben, Büroleitung sind für die Kreismusikschule 1,25 Stellen 

zusätzlich auszuweisen. Aufgrund des sog. Herrenberg-Urteils sind die Honorarkräfte 

in den tariflichen Bereich zu übernehmen. Durch die Kreismusikschule wird daher ei-

ne Neukonzeption der angebotenen Unterrichtsfächer auf die Standorte im Kreisge-

biet erfolgen. 

• Im THH 6 Soziales ergibt sich Personalmehrbedarf von 1,5 Stellen in den Bereichen 

Gemeindeschwester Plus sowie im Bereich der Pflegestützpunkte. In Battweiler wird 

der Landkreis künftig, wie schon jetzt in Dahn, den Pflegestützpunkt betreiben. 

• Im THH 8 Jugend, Familie und Sport werden 6,5 neue Stellen ausgewiesen. Die Stel-

len werden für die Aufgabenbereiche Pflegekinderdienst, Kinder- und Jugendhilfe, 
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den Bereich Kindertagesstätten sowie für den Bereich Beistandschaften benötigt. Wie 

sich aus der Beschlusslage des Kreistages vom 11.09.2024 ergibt, soll auch die Tä-

tigkeit im Bereich der Schulsozialarbeit ausgeweitet werden. In den o.g. Stellen ist für 

diesen Aufgabenbereich eine Stellenmehrung um 2,15 Stellen vorgesehen. Diese 

Stellen werden zumindest teilweise durch eine Landesförderung gegenfinanziert. 

• Im THH 9 Ordnung, Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz werden 1,5 zusätzliche 

Stellen ausgewiesen. Eine Stelle ist dabei für die Festanstellung des Arztes im Ret-

tungsdienst, der bislang außertariflich geführt wurde, bestimmt. Die ungedeckten 

Personalaufwendungen werden über Leistungen der Krankenkassen refinanziert.   

0,5 Stellen werden zusätzlich im Bereich ÖPNV insbesondere zur Begleitung und Un-

terstützung der anstehenden Nahverkehrsplanung benötigt. 

• Im THH 10 Gesundheitswesen ist eine weitere, geförderte Stelle für den Bereich Digi-

talisierung vorzusehen. 

• Im THH 11 Bauen und Umwelt ergibt sich ein Stellenmehrbedarf von 3,25 Stellen. 

Diese betreffen insbesondere die Bereiche Untere Wasserbehörde (eine halbe fach-

technische Stelle), den Bereich Raum- und Landesplanung und eine Stelle für die 

Pflege der Außenanlagen an kreiseigenen Schulen. Im Gegenzug entfällt eine Haus-

meisterstelle. 

In den o. g. Stellen ist auch eine befristete, geförderte Stelle für das Projekt „Zukunft 

Region“ enthalten. 

 

 

Finanzhaushalt:  

Die Personalauszahlungen sind mit 35.348.000 € im Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Sie 

haben sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt: 
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2025 35.348.000,00 € 2.410.000,00 € 7,32%

2024 32.938.000,00 € 2.716.186,73 € 8,99%

2023 30.221.813,27 € 2.205.419,87 € 7,87%

2022 28.016.393,40 € 1.061.223,43 € 3,94%

2021 26.955.169,97 € 781.327,14 € 2,99%

2020 26.173.842,83 € 592.889,50 € 2,32%

2019 25.580.953,33 € 964.123,53 € 3,92%

2018 24.616.829,80 € 932.453,50 € 3,94%

2017 23.684.376,30 € 760.705,46 € 3,32%

2016 22.923.670,84 € 1.087.424,34 € 4,98%

2015 21.836.246,50 €

Jahr
Personal-

auszahlungen
Steigerung

 

Durch Bund und Land werden insgesamt rund 8,901 Mio. € Personal- und Sachkosten 

erstattet. Hierunter fallen insbesondere die Landeserstattungen für die Kommunalisierung 

der ehemaligen Landesbeamten und Landräte (1,874 Mio. €) und die Eingliederung der 

Gesundheitsämter (2,37 Mio. €), der Pakt für öffentliches Gesundheitswesen (0,52 Mio. €), 

das Sozialraumbudget für die Sozialarbeit in Kindertagesstätten (0,94 Mio. €), die Schulso-

zialarbeit (0,26 Mio. €) sowie die Bundesmittel für die Verwaltungskosten zur Durchführung 

der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2,55 Mio. € ohne Eingliederungsmittel). 

Ergebnishaushalt :  

Personalaufwendungen  38.791.000,00 € 

Versorgungsaufwendungen 2.426.000,00 € 

 
 41.217.000,00 € 

 
 

 

 
davon Zuführung Pensionsrückstellung 1.550.000,00 € 

davon Zuführung Beihilferückstellung 215.000,00 € 

davon Zuführung Rückstellung für nicht genommenen Urlaub 1.678.000,00 € 

davon Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger 1.725.000,00 € 

davon Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger 701.000,00 € 

  5.869.000,00 € 
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Der Zuführung zu den verschiedenen Rückstellungen stehen insgesamt Erträge aus der 

Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 4,870 Mio. € gegenüber. 

 

 

 

 

 

b)  Aufwendungen aus Abschreibungen und Auf lösung von Sonde r-
posten 

 
Veranschlagt sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von 6,258 Mio.€. 

Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten (Investitionszuweisungen) in Höhe 

von 3,406 Mio. € entgegen. Der Netto-Vermögensverzehr liegt damit bei 2,852 Mio. € 

jährlich und liegt damit unter der ordentlichen Tilgung von 3,170 Mio. €.  

Nach der Bilanz zum 31.12.2023 stellt sich die Vermögenslage des Landkreises zum 

31.12.2023 wie folgt dar: 
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1. 225.673.029 1. Eigenkapital 23.066.075

1.1 15.593.433 1.1 Kapitalrücklage 30.837.185

1.2 Sachanlagen 1.2 Sonstige Rücklagen  

davon: 

- Infrastrukturvermögen 89.490.539 1.3 -7.771.110

- bebaute Grundstücke 70.158.090

1.3 Finanzanlagen 8.518.323 1.4 Nicht durch Eigenkapital 

gedeckter Fehlbetrag

0

2. Umlaufvermögen 19.062.702 2. Sonderposten 103.761.289

3. Ausgleichsposten für 

latente Steuern

0 3. Rückstellungen 58.370.788

4. 4.020.768 4. Verbindlichkeiten 63.241.555

5. 0 5. Rechnungsabgrenzungs-     

posten

316.792

Bilanzsumme 248.756.499 Bilanzsumme 248.756.499

Rechnungsabgrenzungs-

posten

Nicht durch Eigenkapital gedeckter 

Fehlbetrag

Immaterielle Vermögensgegenstände

Jahresüberschuss/ 

-fehlbetrag

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva Passiva

Anlagevermögen

 

 

c)  Interne Leistungsverrechnung 

Die interne Leistungsverrechnung beläuft sich auf rund 16,888 Mio. €. 

 

Teilhaushalt  1:  Führung, Leitung, und Personalvertretung  

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 525 T€ (davon 42 T€ aus nicht zahlungs-

wirksamem Netto-Aufwand). Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 483 T€ (Vorjahr 

360 T€) veranschlagt. 
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Im Teilhaushalt 1 ist auch das Produkt 1182 Kommunalaufsicht veranschlagt. Das Produkt 

schließt   

• im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 229 T€.  

• im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 218 T€. 

 

Teilhaushalt  2:  Zentrale Verwaltung und Schulen  

Das Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement wurde vollständig in den THH 11 Bauen 

und Umwelt eingegliedert. Dies betrifft auch die Stellen und Personalausgaben für die 

Hausmeister und eigene Reinigungskräfte. Für alle Ausführungen zu den kreiseigenen Ge-

bäuden wird daher auf die Ausführungen im THH 11 - Bauen und Umwelt verwiesen. 

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit 12.261 T€ um 1.825 T€ unter dem Fehlbedarf 

des Vorjahres. Ursächlich ist v. g. Eingliederung des Produktes 1141 in den THH 11 (dort 

ergeben sich Verschlechterungen von 2.486.000 €). 

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführung an Rückstel-

lungen) belaufen sich auf 692 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und 

Rückstellungen auf 200 T€. 

Der Fehlbedarf im laufenden Finanzhaushalt (FH) liegt mit 11.769 T€ um 1.716 T€ unter 

dem Fehlbedarf des Vorjahres. Der Investitionssaldo beläuft sich auf 1.365.000 €. 

 

Produkt  1111:  Büro Landrat  

Wie in den Vorjahren sind folgende Betriebskostenzuschüsse (Transferleistungen unter 

Nummer 16 des Ergebnishaushaltes) vorgesehen: 

▪ Zuschüsse an die Tierheime 16.000 € 

▪ Förderverein Kloster Hornbach 14.000 € 

Die bislang hier aufgeführten Zuweisungen zum laufenden Betrieb für den 

▪ Spielpark Teufelstisch  15.000 € 

werden auch 2025 durch die Sparkasse übernommen werden (Näheres siehe THH 3). 

Der Betrieb des Biosphärenhauses in Fischbach bei Dahn wurde zum 31.12.2023 einge-

stellt.  
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Produktbereich 21, 22 und 23 Schultr ägeraufgaben 

Neben den baulichen Maßnahmen an den kreiseigenen Schulen in einer Größenordnung 

von 4.850 T€ in 2025 sind im Haushaltplan 2025, neben den Aufwendungen für den lau-

fenden Schulbetrieb, Mittel für die Ausstattung der Schulen in Höhe von 864 T€ veran-

schlagt. 

Entwicklung der Schülerzahlen 

2024/

2025

2023/

2024

2022/

2023

2021/

2022

2020/

2021

2019/

2020

2018/

2019

2017/

2018

2016/

2017

2015/

2016

Verbundene Grund- und 

Realschule Plus Vinningen
398 400 409 392 401 372 374 373 404 411

Realschule Plus Hauenstein 289 286 266 244 244 259 283 304 300 302

Realschule Plus Rodalben 178 182 166 167 216 194 207 208 216 227

IGS Thaleischweiler-Fr. 807 821 827 831 826 821 810 816 844 843

IGS Waldfischbach-Burgalben 629 612 641 618 614 636 677 675 662 613

IGS Contwig 795 793 779 752 698 685 722 761 738 717

Realschule Plus Dahn 641 608 542 529 554 523 540 574 587 618

Gymnasium Dahn 464 467 458 460 484 487 499 516 530 534

BBS Rodalben (Vollz.) 508 399 486 509 483 517 565 563 561 595

BBS Rodalben (Teilz.) 419 554 498 494 535 523 495 464 445 433

5.128 5.122 5.072 4.996 5.055 5.017 5.172 5.254 5.287 5.293

Schule

Schüler

 
 
 

Für alle Schulen sind Auszahlungen(!) von 10,54 Mio. € veranschlagt:  

Gesamt 2022 2023 Planung 2024 Planung 2025

größere Unterhaltungsmaßnahmen/ Containermiete 94.910,55 € 831.921,26 € 2.585.000,00 € 3.090.000,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender 

Unterhalt 1.161.222,54 € 826.943,86 € 1.520.000,00 € 1.111.000,00 €

Lehr- und Unterrichtsmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter 260.691,99 € 213.717,89 € 250.000,00 € 395.000,00 €

Laufende Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 5.246.207,80 € 6.014.199,82 € 5.962.000,00 € 4.431.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 6.763.032,88 € 7.886.782,83 € 10.317.000,00 € 9.027.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software 32.365,79 € 69.946,10 € 383.000,00 € 864.000,00 €

bauliche Investitionen 927.405,17 € 2.809.922,64 € 2.620.000,00 € 652.000,00 €

Fahrzeuge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Investive Auszahlungen Digitalpakt 91.967,91 € 653.491,05 € 1.480.000,00 € 0,00 €

Summe aller Auszahlungen

(laufende und Investitionsauszahlungen) 7.814.771,75 € 11.420.142,62 € 14.800.000,00 € 10.543.000,00 €  

Verbundene Realschule Plus Vinningen:  

Schüler im Schuljahr 2024/2025:  389 

Schüler in Klassenstufe 5:   43 (2023/2024: 30) 

Die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land erstatten die anteiligen 

Kosten für die Grundschüler (Ansatz 2025: 250 T€). 
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GS/ RS Plus Vinningen 2022 2023 Planung 2024 Planung 2025

große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Teilsanierung Toiletten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €

* Austausch Geräteraumtore 0,00 € 0,00 € 65.000,00 € 70.000,00 €

* Maßnahmen wiederkehrenden Prüfung Versammlungsstätte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 €

* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 €

* Sanierung Fachraum 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender 

Unterhalt 52.015,82 € 32.647,09 € 386.000,00 € 58.000,00 €

Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter 30.034,53 € 32.011,61 € 27.000,00 € 63.000,00 €

Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 570.327,18 € 535.432,53 € 611.000,00 € 382.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 652.377,53 € 600.091,23 € 1.089.000,00 € 788.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software 3.212,55 € 20.297,65 € 16.000,00 € 28.000,00 €

 Erneuerung Fenster (30.10.18) 47.962,79 € 5.383,41 € 0,00 € 0,00 €

 Herst.Schotterparkplatz ggü. Haupteingang (neu 18.11.19) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Lüftungsanlage 22.759,10 € 117.246,72 € 0,00 € 0,00 €

Ausbau Bushaltestelle (16.12.22) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €

Grünes Klassenzimmer (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €

Fahrzeuge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Investive Auszahlungen Digitalpakt 3.984,82 € 10.734,51 € 73.000,00 € 0,00 €

Summe aller Auszahlungen

(laufende und Investitionsauszahlungen) 730.296,79 € 753.753,52 € 1.178.000,00 € 851.000,00 €  

Für die Verbundende Grund- und Realschule plus Vinningen sind im Schulbauprogramm in 

2025 insbesondere die folgenden großen Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt: Maß-

nahmen aus den wiederkehrenden Prüfungen der Versammlungsstätten (100 T€), Aus-

tausch Geräteraumtore (70 T€) und Teilsanierung Toiletten (50 T €). Daneben sind Investi-

tionsauszahlungen zum Ausbau der Bushaltestelle (25 T€) und zur Errichtung eines Grü-

nen Klassenzimmers (10 T€) veranschlagt.  

Realschule Plus Hauenstein: 

Schüler im Schuljahr 2024/2025:  289 

Schüler in Klassenstufe 5:   44 (2023/2024: 53) 

RS Plus Hauenstein 2022 2023 Planung 2024 Planung 2025

große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

* Erneuerung Zaun zw. Pausenhof und Halle 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €

* Erneuerung der Hauptverteilung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €

* Neue Dachziegeln und Neuantrich Stadiongebäude 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90.000,00 €

* Austausch der Außenbeleuchtung gegen LED 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender 

Unterhalt 55.719,92 € 22.563,83 € 56.000,00 € 70.000,00 €

Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter 49.961,52 € 29.672,55 € 38.000,00 € 36.000,00 €

Laufende Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 400.445,97 € 463.975,48 € 495.000,00 € 295.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 506.127,41 € 516.211,86 € 639.000,00 € 611.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software 11.919,40 € 9.241,95 € 22.000,00 € 96.000,00 €

Errichtung Mensa, Generalsanierung Sporthalle und Toilettenanlage 0,00 € 21.065,44 € 0,00 € 0,00 €

 Bushaltestellenüberdachung (30.10.18) 0,00 € 0,00 € 225.000,00 € 0,00 €

 Generalsanierung (30.10.18) 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 70.000,00 €

Sanierung Stadion (18.11.19) 18.234,37 € 579.389,30 € 800.000,00 € 0,00 €

Alarmierungsanlage (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 €

Schließanlage (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000,00 €

Fahrzeuge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Investive Auszahlungen Digitalpakt 750,83 € 15.758,11 € 17.000,00 € 0,00 €

Summe aller Auszahlungen

(laufende und Investitionsauszahlungen) 537.032,01 € 1.141.666,66 € 1.773.000,00 € 869.000,00 €  
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Für die Realschule Plus Hauenstein sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere die 

folgenden Maßnahmen veranschlagt: Dachziegeln und Anstrich Stadiongebäude (50 T€), 

Fortführung Generalsanierung (70 T€), Einbau Alarmierungsanlage in der Wasgauhalle (80 

T€). 

Realschule Plus Rodalben:  

Schüler im Schuljahr 2024/2025:  178 

Schüler in Klassenstufe 5:   16 (2023/2024: 22) 

RS Plus Rodalben 2022 2023 Planung 2024 Planung 2025

große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Sanierung Fachräume 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €

* Teilsanierung Dachfläche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €

* Außentürelement und barrierefreier Zugang 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €

* Sanierung Toiletten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.000,00 €

* Umbau Haupteingang; barrierefreier Eingangsbereich 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 €

* Sanierung Elektrohauptverteilung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender 

Unterhalt 36.858,94 € 24.239,16 € 78.000,00 € 103.000,00 €

Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter 12.731,70 € 7.392,65 € 18.000,00 € 42.000,00 €

Laufende Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 317.380,05 € 320.569,60 € 281.000,00 € 244.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 366.970,69 € 352.201,41 € 407.000,00 € 654.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software 0,00 € 5.961,90 € 55.000,00 € 63.000,00 €

Beschaffung BVO 0,00 € 21.825,25 € 0,00 € 50.000,00 €

Ausbau Bushaltestelle (16.12.22) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RLT Anlage (07.11.23) 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 €

Überdachung Bushaltestelle (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €

Schließanlage (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €

Investive Auszahlungen Digitalpakt 5.967,00 € 17.770,79 € 25.000,00 € 0,00 €

Summe aller Auszahlungen

(laufende und Investitionsauszahlungen) 372.937,69 € 397.759,35 € 502.000,00 € 797.000,00 €  

Für die Realschule Plus Rodalben sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel 

für folgende Maßnahmen veranschlagt: Teilsanierung Dachfläche (50T€); Umbau Haupt-

eingang (80 T€); Sanierung Elektrohauptverteilung (75 T€).  

 

Ehemal ige Realschule Plus Wal lhalben:  

Das Gebäude wurde zum 01.07.2023 an die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-

Wallhalben zurückgegeben. 

 

In tegr ier te Gesamtschule Thale ischwei ler -Fröschen:  

Schüler im Schuljahr 2024/2025:  807 

Schüler in Klassenstufe 5:   110 (Schuljahr 2023/2024: 111) 

Schüler in Klassenstufe 11:   63 (Schuljahr 2023/2024: 53) 
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IGS Thaleischweiler-Fröschen 2022 2023 Planung 2024 Planung 2025

große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Dachsanierung Sporthalle 2.525,50 € 380.214,78 € 100.000,00 € 0,00 €

*Elektrosanierung Albauten Schule 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 €

* Beseitig. TÜV-Mängel 0,00 € 0,00 € 150.000,00 € 50.000,00 €

* Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 €

* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender 

Unterhalt 367.680,91 € 72.534,27 € 110.000,00 € 180.000,00 €

Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter 35.507,47 € 43.498,70 € 25.000,00 € 50.000,00 €

Laufende Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 949.871,57 € 999.183,82 € 1.019.000,00 € 737.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 1.355.585,45 € 1.495.431,57 € 1.484.000,00 € 1.292.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software 1.307,81 € 1.278,06 € 69.000,00 € 83.000,00 €

Erneuerung Beleuchtung 406,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Neuerrichtung Fertiggaragen 55.847,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ausbau Bushaltestelle 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 €

Sanierung Freisportanlage (07.11.23) 0,00 € 0,00 € 650.000,00 € 0,00 €

Sonnensegel (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €

Fahrzeuge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Investive Auszahlungen Digitalpakt 24.246,25 € 128.940,31 € 28.000,00 € 0,00 €

Summe aller Auszahlungen

(laufende und Investitionsauszahlungen) 1.437.394,33 € 1.625.649,94 € 2.431.000,00 € 1.385.000,00 €  

Für die IGS Thaleischweiler-Fröschen sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere 

250 T€ für die Sanierung der Sporthalle nach Wasserschaden vorgesehen.  

In tegr ier te Gesamtschule Waldf ischbach-Burgalben:  

Schüler im Schuljahr 2024/2025:  629 

Schüler in Klassenstufe 5:   91 (Schuljahr 2023/2024: 81) 

Schüler in Klassenstufe 11:   36 (Schuljahr 2023/2024: 50) 

RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben 2022 2023 Planung 2024 Planung 2025

große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Teilsanierung Trinkwassernetz 928,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

* Sanierung Duschen Halle, inkl. Warmwassernetz 821,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule) 0,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €
* Elektroarbeiten (Neuanlage 23.03.20) 5.994,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
* Teilsanierung Toiletten 84.640,89 € 404.475,33 € 20.000,00 € 0,00 €
* Sanierung Flachdach Eingang ehem. Hauptschule 0,00 € 0,00 € 90.000,00 € 0,00 €

* Sanierung Sporthallendach 0,00 € 42.938,57 € 300.000,00 € 100.000,00 €

* Erneuerung/Verlegung der Lehrküche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 €

* Sonnenschutz Südseite historisches Gebäude 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 €

* Sanierung Bodenbeläge im Altbau, Mehrzweckraum und 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender 

Unterhalt 94.246,59 € 110.109,18 € 85.000,00 € 125.000,00 €

Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter 31.385,75 € 22.110,99 € 38.000,00 € 50.000,00 €

Laufende Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 543.217,68 € 615.117,50 € 590.000,00 € 417.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 761.235,07 € 1.194.751,57 € 1.183.000,00 € 822.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 103.000,00 €

Umbau Heizung 1.024,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sanierung Außensportanlage 159.359,03 € 1.112.189,71 € 30.000,00 € 0,00 €

Nachrüstung Lüftung 288.147,74 € 214.606,98 € 0,00 € 0,00 €

Erneuerung ELA-Anlage (16.12.22) 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Ausbau Bushaltestelle (16.12.22) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schließanlage (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €

Investive Auszahlungen Digitalpakt 221,54 € 647,52 € 106.000,00 € 0,00 €

Summe aller Auszahlungen

(laufende und Investitionsauszahlungen) 1.209.987,97 € 2.522.195,78 € 1.439.000,00 € 1.040.000,00 €  
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Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben sind im Schulbauprogramm in 

2025 insbesondere Mittel für die Sanierung des Sporthallendaches (100 T€) vorgesehen. 

Für die Beschaffung von Hard- und Software und BGA sind 103 T€ vorgesehen. Daneben 

sind 100 T€ für die Erneuerung der elektrischen Lautsprecheranlage vorgesehen.  

 

Integrierte Gesamtschule Contwig:  

Schüler im Schuljahr 2024/2025:  795 

Schüler in Klassenstufe 5:   112 (Schuljahr 2023/2024: 110) 

Schüler in Klassenstufe 11:   47 (Schuljahr 2023/2024: 61) 

RS Plus/ IGS Contwig 2022 2023 Planung 2024 Planung 2025

große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Dachsanierung Sporthalle und Hausmeisterhaus 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 €

*Contwig Wasserschaden (Neu 31.12.2023) 0,00 € 4.292,58 € 0,00 € 0,00 €

* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender 

Unterhalt 176.465,86 € 117.050,54 € 140.000,00 € 150.000,00 €

Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter 34.762,65 € 23.017,76 € 33.000,00 € 43.000,00 €

Laufende Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 741.253,64 € 850.446,11 € 901.000,00 € 549.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 952.482,15 € 994.806,99 € 1.074.000,00 € 1.167.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software 2.732,39 € 15.835,51 € 63.000,00 € 49.000,00 €

Erweiterungsbau 118.587,73 € 36.869,01 € 0,00 € 0,00 €

Investive Auszahlungen Digitalpakt 29.773,80 € 16.631,01 € 124.000,00 € 0,00 €

Summe aller Auszahlungen

(laufende und Investitionsauszahlungen) 1.103.576,07 € 1.064.142,52 € 1.261.000,00 € 1.216.000,00 €  

Für die Integrierte Gesamtschule Contwig sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesonde-

re Mittel für die Dachsanierung der Sporthalle (400 T€) veranschlagt.  
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Schulzent rum Dahn:  

Schüler im Schuljahr 2024/2025:  1105 (Gymnasium 464, Realschule Plus 641) 

Schüler in Klassenstufe 5:   149 (Schuljahr 2023/2024: 170) 

Schüler in Klassenstufe 11:   80 (Schuljahr 2023/2024: 83) 

Schulzentrum Dahn 2022 2023 Planung 2024 Planung 2025

große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Sportbodensanierung Halle 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 €

* Dachsanierung Knopf (30.10.18) 0,00 € 0,00 € 650.000,00 € 0,00 €

* Schwimmbadsanierung (neu 18.11.19) 0,00 € 90.000,00 € 0,00 €

* W-LAN Ausbau kompl. Schulgebäude 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €

* Trennwandbehänge Sporthallen 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

* Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrssicherungspfl.) 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

* Sanierung Aufzug 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 110.000,00 €

* Sanerung Brennraum Hackschnitzel 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €

* Sanierung Notstromsteuerung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 €

* Fenster und Jallousie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 €

* Sanierung WC-Anlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender 

Unterhalt 297.549,29 € 352.005,74 € 605.000,00 € 335.000,00 €

Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter 40.315,99 € 36.671,06 € 26.000,00 € 66.000,00 €

Laufende Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 1.070.657,35 € 1.396.988,01 € 1.251.000,00 € 967.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 1.408.522,63 € 1.785.664,81 € 2.832.000,00 € 1.798.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software 0,00 € 17.331,03 € 43.000,00 € 230.000,00 €

Generalsanierung mit Aula 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Brandschutzarbeiten Türanlagen Treppenhaus 108.279,70 € 335.279,12 € 100.000,00 € 100.000,00 €

 Dachsanierung Knopf 0,00 € 45.114,28 € 0,00 € 0,00 €

 Instandsetz. Außenanlagen Hof u. Treppen (30.10.18) 2.380,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Außenbeleuchtung (16.12.22) 0,00 € 0,00 € 70.000,00 € 0,00 €

Ausbau Bushaltestelle (16.12.22) 0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 €

Klimagerät Serverraum (07.11.23) 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €

Batteriespeicher PV (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €

Beleuchtungstech. Aula (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.000,00 €

Schließanlage (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €

Außenbeleuchtung Busbahnhof (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00 €

Sitzmöbel Pausenhof (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 €

Fahrzeuge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Investive Auszahlungen Digitalpakt 27.023,67 € 463.008,80 € 1.007.000,00 € 0,00 €

Summe aller Auszahlungen

(laufende und Investitionsauszahlungen) 1.546.206,00 € 2.646.398,04 € 4.312.000,00 € 2.263.000,00 €  

Für das Schulzentrum in Dahn sind im Schulbauprogramm in 2025 insbesondere Mittel für 

die Sanierung der WC Anlagen (100 T€), die Sanierung Aufzug (110 T€), für die Sanierung 

der Notstromsteuerung (80 T€) sowie die Weiterführung der Brandschutzarbeiten im Trep-

penhaus (100 T€) veranschlagt. Für die Beschaffung von Hard- und Software und BGA 

sind 230 T€ vorgesehen. 
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Berufsbi ldende Schule Rodalben:  

Schüler im Schuljahr 2024/2025:  927 

BBS Rodalben 2022 2023 Planung 2024 Planung 2025

große Bau-Unterhaltungsmaßnahmen:

* Sanierung Fachräume 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 90.000,00 €

* Dachsanierung Turnhalle (neu 18.11.19) 0,00 € 0,00 € 600.000,00 € 750.000,00 €

* Teilsanierung Toiletten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €

* Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

* Erstellung energetischen Sanierungskonzeptes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Unterhaltungsmaßnahmen kleiner 25 T € und laufender 

Unterhalt 33.953,89 € 63.169,11 € 60.000,00 € 90.000,00 €

Lehr- und Unterrichtsmittel/ geringwertige Wirtschaftsgüter 25.992,38 € 19.342,57 € 45.000,00 € 45.000,00 €

Laufende Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bewirtschaftungskosten, Personal, Sonstiges 557.985,13 € 751.154,58 € 727.000,00 € 760.000,00 €

laufende Auszahlungen ohne Investitionen 617.931,40 € 833.666,26 € 1.522.000,00 € 1.815.000,00 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung/Hard- und Software 13.193,64 € 0,00 € 95.000,00 € 212.000,00 €

Umsetzung Brandschutzkonzept 86.386,80 € 342.778,67 € 100.000,00 € 0,00 €

Lüftung Schmiede 18.028,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Schließanlage (13.11.24) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €

Investive Auszahlungen Digitalpakt 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 €

Summe aller Auszahlungen

(laufende und Investitionsauszahlungen) 735.540,34 € 1.176.444,93 € 1.817.000,00 € 2.042.000,00 €  

Für die Berufsbildende Schule in Rodalben sind im Schulbauprogramm in 2025 insbeson-

dere Mittel für die Dachsanierung der Turnhalle (750 T€) veranschlagt. Der Gesamtbetrag 

der Maßnahme beläuft sich auf rd. 1,5 Mio. Euro und wird mit 750 T€ aus dem Förderpro-

gramm Klimaschutzförderung im Kommunen (KipKi) finanziert. Für die Beschaffung von 

Hard- und Software und BGA sind 212 T€ vorgesehen. 

    

 

Produkt 2440: Förderung von Schulbaumaßnahmen an Grundschulen  

Nach § 87 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG) hat sich der Landkreis mit 10 v. H. an den förderfä-

higen Kosten der Grundschulen im Landkreis zu beteiligen.  

An der Pirminiusschule in Pirmasens, einer Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche 

Entwicklung, besteht Sanierungs- und Erweiterungsbedarf (siehe Kreistagsbeschluss vom 

04.11.2024). Entsprechend der vertraglichen Regelungen zur Kostenerstattung hat sich der 

Landkreis Südwestpfalz sowohl an den laufenden wie auch an den investiven Kosten zu 

beteiligen. Für die Baumaßnahme ist in 2024 ff. eine Beteiligung des Landkreises in Höhe 

von 1.800 T€, davon 315 T€ in 2025, veranschlagt. 

Für die zur Sicherstellung der Ganztagsbetreuung notwendigen baulichen Maßnahmen 

nach dem Ganztagsförderungsgesetz (siehe THH 8 bei Produkt 3650) stellt der Bund För-

dermittel zur Verfügung. Die in Aussicht gestellte Beteiligung des Bundes liegt überwiegend 

bei 70 v.H. der förderfähigen Gesamtkosten. Für neunzehn Grundschulen im Landkreis wur-
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den für entsprechende Maßnahmen in 2024 Zuwendungsanträge mit förderfähigen Gesamt-

kosten von rund 5,0 Mio. € gestellt.  

Der Landkreistag hat mitgeteilt, dass es sich hierbei um Schulbaumaßnahmen im Sinne der §§ 

86 und 87 SchulG handelt, da die bereits bestehenden schulischen Ganztagsangebote bei 

der Anspruchserfüllung berücksichtigt werden. Als Folge ist davon auszugehen, dass sich 

der Landkreis nach § 87 Abs. 2 SchulG mit 10 v.H. an den förderfähigen Kosten, also mit 

0,5 Mio. €, zu beteiligen hat. Bei Produkt 2440 sind daher 0,5 Mio. € als Verpflichtungser-

mächtigungen für die Jahre 2026 bis 2028 veranschlagt. 

 

Produkt  1144:  Technikunterstützte I nformationsverarbeitung  

Der Ergebnishaushalt weist im Produkt 1144 einen Fehlbedarf, einschließlich der jährlichen 

Abschreibung, in Höhe von 2.620 T€ aus. Bei 691 technikunterstützten Arbeitsplätzen im 

Verwaltungsgebäude und den Außenstellen bedeutet dies einen Fehlbedarf je Arbeitsplatz 

von etwa 3.792 € jährlich. Die Aufwendungen liegen mit 527 T€ über den Aufwendungen 

des Vorjahres. Die Aufwendungen für Beschaffung, Aufrüstung und Erweiterung von Soft-

ware und Hardware sind im laufenden Haushalt bei den sonstigen laufenden Aufwendun-

gen (E 14) veranschlagt. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 1.568 T €. Vorgesehen sind 

insbesondere folgende größere Maßnahmen: Einrichtung DMS Schnittstellen (130 T€), 

Digitalisierung Sitzungsteilnahmen (135 T€), Digitalisierung von Altakten (250 T€), Aktuali-

sierung Finanzsoftware (100T€).   

Im Finanzplanungszeitraum (2026-2028) vorgesehen sind insbesondere die Fortführung 

der Digitalisierung der Altakten (750 T€) und der Ersatz/die Aufrüstung von Speichermedien 

(120 T€). 

Produkt  2523:  MedienKompetenzNet zwerk 

Im MedienKompetenzNetzwerk werden auch die Aufgaben der Kreisbildstelle wahrgenom-

men. Der Fehlbedarf ist im Ergebnishaushalt mit 28 T€ veranschlagt. Auch hier soll der 

Zuschuss an den Verein in Höhe von 32 T€, wie bereits in 2023 und 2024, als Drittspende 

über die Sparkasse erfolgen. 

Produkt  2524 Kreisgaler ie  

Mit Gebäudeunterhalt und Bewirtschaftungskosten (siehe Produkt 1141) beläuft sich der 

Aufwand auf 98 T€.  
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Produkt  2630 Kreismusikschule  

Das Gebührenaufkommen ist mit 330 T€ veranschlagt. Die Gebühren der Kreismusikschule 

werden zum 01.01.2025 erstmals seit 2016 erhöht. Bei gleicher Schülerzahl entspricht die 

Gebührenerhöhung Mehreinnahmen von rund 25 T€ im Jahr. Neben der Landeszuweisung 

in Höhe von 90 T€ ist dabei auch eine Spende der Sparkasse Südwestpfalz von 0,2 Mio. 

Euro eingeplant. 

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 585 T€ (vor interner Leistungsverrech-

nung) auf, bei 780 Schüler zum Stichtag 01.07.2024 bedeutet dies einen Fehlbedarf von 

750 € je Schüler.   

Entwicklung 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2025 585.000,00 € 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2024 566.000,00 € 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2023 518.928,65 € 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2022  495.782,18 € 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2021  499.000,02 € 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2020  661.820,72 € 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2019   664.783,79 € 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2018  624.075,48 € 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2017   621.323,71 € 

Ergebnishaushalt Fehlbedarf 2016  621.674,26 € 

  

Im Finanzhaushalt 2025 ist ein Fehlbedarf von 588 T€, einschließlich der Beschaffung von 

Instrumenten, veranschlagt.  

Produkt  2710 Kreisvolkshochschule  

Die bis 2020 hier aufgeführten Zuweisungen an die 

▪ Kreisvolkshochschule   25.000 € und an die 

▪ grenzüberschreitende KVHS   3.000 € 

sollen wie bereits in den Jahren 2021 bis 2024 durch die Sparkasse übernommen werden. 

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt - einschließlich der Aufwendungen für die Nutzung des 

Lederer-Hauses in Rodalben in Höhe von 28 T€ - beläuft sich auf 142 T€.  

Bei der Kreisvolkshochschule ist seit 2017 im Landkreis Südwestpfalz die „Koordinierungs-
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stelle Integration“ angesiedelt. Die Arbeit der Koordinierungsstelle ist bis 30.06.2028 befris-

tet.  

Neben den Integrations- und Sprachkursen, die bis Mitte 2023 bereits von mehr als 1.700 

Personen besucht wurden, wird durch die Koordinierungsstelle seit Herbst 2023 auch der 

bestehende Bedarf an Unterstützung im Alltag abgedeckt. Es wurden hierfür ein hauptamt-

licher Flüchtlingsscout und eine begleitende Hauswirtschaftskraft eingestellt, die die Ge-

flüchteten unmittelbar ab der Zuweisung in den Landkreis vor Ort in allen Fragen des tägli-

chen Lebens unterstützen. Für die Koordinierungsstelle wird noch bis 2028 bestimmungs-

gemäß ein Teil der Integrationsmittel (1,8 Mio. Euro für den Zeitraum 01.07.2025 bis 

30.06.2028) des Landes (insgesamt 7,7 Mio. Euro für die Jahre 2023 bis 2024) verwendet 

(siehe Beschluss des Kreistages vom 13.05.2024). 

Produkt  2812 Kulturförderung 

Wie bereits in den Jahren 2021 bis 2024 sollen auch in 2025 folgende Zuschüsse durch die 

Sparkasse übernommen werden: 

▪ Historama Hornbach   15.000 € 

▪ Schuhmuseum Hauenstein  15.000 € 

Die Zuweisung an die Büchereien in Höhe von 15 T€ ist auch weiterhin als Zuschuss des 

Landkreises bei Produkt 2812 veranschlagt.  

 

 

Produkt  5710 Wirtschaftsförderung  

Der Landkreis ist am  

Zweckverband "Entwick lungsgebiet  F lugplatz  Zweibrücken"  beteiligt. Im 

Haushaltsplan 2025 ist eine Umlage von 1.165 T€ veranschlagt. In den mehr als dreißig 

Jahren zwischen 1991 – 2024 waren Zahlungen in Höhe von 19,83 Mio. € zu leisten. 

(Stand November 2024).  

Die betroffenen Ortsgemeinden Althornbach, Contwig und Mauschbach haben die Umlage, 

nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Aufkommen an Grundsteuer B und 

Gewerbesteuer des Entwicklungsgebietes, an den Landkreis zurückzuzahlen. Abgeschöpft 

wird dabei was nicht bereits als Teil der Umlagegrundlagen mit der Kreisumlage abge-

schöpft ist (im Durchschnitt der letzten 10 Jahre jährlich rund 450 T€).  

Bis zum 15.11.2024 wurden 8,06 Mio. € zur Erstattung angefordert.  
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In der Zeit vom 01.10.2023 bis zum 30.09.2024 beläuft sich die umlagepflichtige Steuerkraft 

der drei Ortsgemeinden aus dem Zweckverbandsgebiet –Belegenheitsgebiet Stadt Zwei-

brücken- auf fast 4,8 Mio. €. Die werden über die Kreisumlage abgeschöpft. Der Hebesatz 

für die Gewerbesteuer liegt in Zweibrücken mit 420 v.H. auch 2024/ 2025 über dem Nivel-

lierungshebesatz. An Gewerbesteuer, die dann nicht über die Kreisumlage abgeschöpft 

wird, werden nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung weitere 0,560 Mio. € angefordert. 

Gleichzeitig ist der Landkreis seit 2004 Mitglied im 

Zweckverband „Entwick lungsgebiet  Gräfenste iner Park Münchwei ler  a.  d.  

Rodalb “  

Nach der Verbandsordnung hat sich der Landkreis mit 1/3 an den nicht gedeckten Kosten 

zu beteiligen (Umlage). Seit 2018 ist er nach der Verbandsordnung mit 1/3 an den verblei-

benden Realsteuern des Zweckverbandsgebietes zu beteiligen, soweit diese nicht bereits 

durch Kreis- und Verbandsumlage abgeschöpft sind. Zuletzt abgerechnet ist das Jahr 2016. 

In 2025 werden 20 T€ Aufwendungen veranschlagt.   

Der Landkreis beteiligt sich hälftig an der Standortinitiative Südwestpfalz der Wirtschafts-

förderungsgesellschaft (siehe Kreistagsbeschluss vom 30.11.2009). Für die Abwicklung der 

Standortinitiative und den laufenden Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

sind auch in 2025 196 T€ veranschlagt.  

Für den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Personal- und Sachaufwand wird dem 

Verkehrsverein unter Beachtung des KGSt-Gutachtens ein Verwaltungskostenbeitrag in 

Höhe von 168 T€ in Rechnung gestellt und in Form eines Zuschusses wieder erstattet. 

Produkt  5730 Tourismus 

Betei l igung an den Aufwendungen des Südwestpfa lz  Tour ist ik  e.V.  

Der Landkreis Südwestpfalz ist Mitglied des Südwestpfalz Touristik e.V.. Die Geschäftsfüh-

rung erfolgt durch die Kreisverwaltung. 

Für den vom Landkreis zur Verfügung gestellten Personal- und Sachaufwand wird dem 

Südwestpfalz Touristik e.V. unter Beachtung des KGSt-Gutachtens ein Verwaltungskosten-

beitrag in Höhe von 260 T€ in Rechnung gestellt. 

Der Verwaltungskostenbeitrag wird in Form eines Zuschusses wieder an den Verein erstat-

tet, da nach den Beschlüssen des Kreistages der Landkreis die Personal- und Sachkosten 

trägt.  
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Gleichzeitig hat der Landkreis satzungsgemäß einen Beitrag und einen Zuschuss von ins-

gesamt 128 T€ zu entrichten. Als Beitrag zur Pfalztouristik sind weitere 66 T€ veranschlagt. 

Teilhaushalt  3:  Finanzen  

Der Fehlbetrag im Teilergebnishaushalt beträgt 2.983 T€ und liegt um 128 T€ unter dem 

Ansatz 2024.  

Der Fehlbetrag im Teilfinanzhaushalt ist mit 3.544 T€ veranschlagt (daraus 1.287 T€ aus 

Investitionen). 

Im THH 3 ist für 2025 eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Südwestpfalz in Höhe von 

1,0 Mio. € vorgesehen. Die Ausschüttung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der 

zuständigen Gremien der Sparkasse. Daneben gewährt die Sparkasse Zuschüsse an die 

Kreisvolkshochschule, die Kreismusikschule und das MedienKompetenzZentrum sowie 

stellvertretend für den Landkreis an die sogenannten „touristischen Leuchttürme“. Insge-

samt wird die Haushaltswirtschaft des Landkreises damit in einer Größenordnung von rund 

1,3 Mio. € oder einem Kreisumlagepunkt entlastet. 

Produkt  5420 Kreisstraßen 

Im Ergebnishaushalt ist in 2025 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 2,266 Mio. € und 

Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 1,584 Mio. € zu veranschlagen.  

Nach dem Straßenbauprogramm 2025 sieht der Finanzhaushalt Auszahlungen von insge-

samt 5,51 Mio. €, davon 3,06 Mio. € aus Investitionstätigkeit, vor. Im Finanzhaushalt sind 

Investitionseinzahlungen in Höhe von 1,882 Mio. € veranschlagt. 

Die Zuweisungen des Landes für den Straßenbau belaufen sich seit September 2011 

grundsätzlich auf 65 v. H. Befristet bis Ende 2026 wird für die Sanierung von freien Stre-

cken mit schlechter Zustandsnote ein Zuschlag von bis zu 10-Prozent-Punkte gewährt.  

In 2025 sind im Wesentlichen folgende neue Maßnahmen vorgesehen: 

o K 4 Traglasterhöhung  

Kröppen-Trulben: Gesamtkosten von 2.000 T€, Ansatz 2025:   1.300 T€ 

• K 74 Contwig zur L 480: Gesamtkosten von 1.800 T€,   Ansatz 2025:     175 T€ 

• K 78  Brücke bei  

Höhmühlbach: Gesamtkosten von    350 T€,   Ansatz 2025:      300 T€ 

• K 91 OD Lug Gesamtkosten von    200 T€,   Ansatz 2025:      150 T€  

 

Das Radverkehrskonzept sieht auch straßenbegleitende Radwege an Kreisstraßen vor. 
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In das Straßenbauprogramm und die mittelfristige Finanzplanung wurden daher folgende 

kreisstraßenbegleitende Radwege aufgenommen: 

K 36 auf der Strecke von Ruppertsweiler zur B 10 

K 36 im Bereich Ständenhof 

K 36 Münchweiler im Bereich Industriestraße/ Lazarettstraße 

K 89 Münchweiler im Bereich Ortseingang 

K 91 Lug nach Sarnstall 

Für 2026 ist auch die Herstellung einer Querungsstelle an der K 2 Hilst Richtung L 478 vor-

gesehen. Die Querungshilfe soll mit der Brückenbaumaßnahme über den Eppenbrunner 

Bach, die in 2025 auszuschreiben ist, errichtet werden.  

Für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt 405 T€ vorgesehen. Für den 

gemeinschaftlichen Straßenunterhalt sind 1.950 T€ veranschlagt.  

Der Fehlbetrag für die Kreisstraßen hat sich dabei seit 2016 wie folgt entwickelt: 

Jahr
Unterhaltungs- 

aufwand*

allgemeine 

Straßen-

zuweisung**

Fehlbetrag
Straßen-

länge
Fehlbetrag

Investitions-

auszahlung

Investitions-

einzahlung km je km

2025   2.355.000,00 €                      -   €        3.060.000,00 €    1.882.000,00 € 3.533.000,00 € 261,822 13.493,90 €

2024   2.320.000,00 €                      -   €        3.420.000,00 €    2.282.000,00 € 3.458.000,00 € 261,822 13.207,45 €

2023   2.458.255,17 €                      -   €        2.160.000,00 €    1.346.000,00 € 3.272.255,17 € 261,822 12.498,01 €

2022   1.957.662,27 €    1.956.000,00 €        2.950.000,00 €    1.785.000,00 € 1.166.662,27 € 261,822 4.455,94 €

2021   2.277.434,56 €    1.955.229,00 €        3.607.597,60 €    1.693.043,00 € 2.236.760,16 € 261,822 8.543,06 €

2020   2.035.712,15 €    1.953.274,00 €        1.313.664,22 €       623.730,00 € 772.372,37 €    261,822 2.949,46 €

2019   2.097.576,43 €    1.945.784,00 €        2.043.866,26 €    1.320.000,00 € 875.658,69 €    261,869 3.343,47 €

2018 1.892.372,54 € 1.940.184,00 €   1.439.957,58 €      591.155,00 €     800.991,12 €    261,901 3.044,38 € 

2017   1.733.206,83 €    1.846.773,00 €        1.720.883,06 €    1.506.789,00 € 100.527,89 €    263,105 383,93 €

2016   1.619.071,10 €    1.760.379,00 €        1.070.354,10 €       882.282,00 € 46.764,20 €      261,840 180,00 €

* einschließlich Deckenmaßnahmen

** Mit dem neuen KFA erhält der Landkreis ab 2023 keine allgemeine Straßenzuweisung mehr!

Baumaßnahmen, Zuweisungen 

für Hochborde und Kanal

 

 

Produkt  5521 Gewässerbau/ -  Unterhalt  

Im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wird der laufende Gewässerunterhalt mit 50 T€ 

veranschlagt.  

Für die Maßnahme „Integrierter Hochwasserschutz Hornbach“ ist die Aktualisierung der 

Antragsunterlagen für das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen. Das Genehmigungs-

verfahren wurde im Jahr 2024 mit der Auslegung sowie der Prüfung und Ausräumung der 
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Einwände fortgeführt. Im Finanzhaushalt sind zur Umsetzung insgesamt 4,294 Mio. € ver-

anschlagt. 

Die Umsetzung des Hochwasserschutzes für Althornbach wurde im Juni 2009 vom Kreistag 

beschlossen. Die Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren sind fertiggestellt.  

Zur Umsetzung des dritten Bewirtschaftungszyklusses der Wasserrahmenrichtlinie (siehe 

Kreistagsbeschluss vom 09.06.2008 bzw. vom 07.09.2020) wurde im Jahr 2021 ein Ge-

wässerentwicklungskonzept für den Schwarzbach und die Wallhalbe erstellt, welches als 

Grundlage für die Planung von insgesamt neun Maßnahmen zur strukturellen Aufwertung 

der beiden Gewässerkörper dient. Für 2025/2026 sollen hiervon zunächst folgende Gewäs-

serabschnitte am Schwarzbach beplant und baulich umgesetzt werden: 

- Gewässerabschnitt zwischen Moschelmühle und Biebermühle 

- Gewässerabschnitt zwischen Contwig-Stambach und Falkenbusch 

Für die Maßnahmen liegt noch keine detaillierte Kostenschätzung vor. In Absprache mit der 

SGD Süd, Regionalstelle Kaiserslautern, als zuständige Fachaufsichtsbehörde, wird zu-

nächst von Investitionskosten von jeweils 300 T€ ausgegangen. 

In der Stadt Hornbach im Bereich der Wasserkraftanlage Reidiger soll das dortige Wasser-

recht abgelöst werden. Anschließend soll die Durchgängigkeit des Hornbachs am dortigen 

Querbauwerk durch eine Fischaufstiegsanlage oder durch einen Teilabbruch des Wehrs 

und Angleichen der Wasserspiegeldifferenz hergestellt werden. Im Finanzhaushalt sind zur 

Umsetzung 100 T€ veranschlagt. 

Die Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL werden durch das Land mit bis zu 90 v.H. ge-

fördert. 

Teilhaushalt  4:  Allgemeine Finanzwirtschaft  

Der Teilhaushalt 4 schließt  

• Im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 92.584 T€, darin enthalten 

die saldierten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge für die Rückstel-

lungen u. ä. der nicht mehr aktiven Mitarbeiter in Höhe 790 T€ netto.  

• im Finanzhaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 93.374 T€.   
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Produkt  6110 Steuern,  Umlagen,  al lgemeine Zuweisungen 

Der Ergebnishaushalt weist bei den allgemeinen Deckungsmitteln einen Überschuss von 

97.515 T€ und damit einen Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr von 4.668 T€ aus. 

In diesem Produkt sind beide wesentlichen Verbesserungen in der Haushaltswirtschaft 

2025 im Vergleich zu 2024 veranschlagt: 

1. Die Schlüsselzuweisung B des Landkreises (Leistung 61102) ist mit 37.610 T€ ver-

anschlagt. Die Schlüsselzuweisung liegt um 7.016 T€ über dem Haushaltsansatz 

2024 und um 7.332 T€ über der Abrechnung 2024. 

2. Die Kreisumlage (Leistung 61103) ist mit 58.074 T€ veranschlagt. Sie liegt mit 1.212 

T€ über dem Haushaltsansatz 2024, resultierend aus den gestiegenen Umlagegrund-

lagen. 

 

Zu 1. Schlüsselzuweisung B 

Der Grundbetrag – Landkreise- wurde am 21.10.2024 vom Statistischen Landesamt mit 

491 € (Vorjahr 458 €) und die Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen –

Landkreis, sog. Sozial- und Jugendhilfeansatz mit 1.192.534.594,57 € (Vorjahresfestset-

zung: 1.023.661.157,88 €) mitgeteilt. 

Mit 33.678.858 € liegt der Sozial- und Jugendhilfeansatz um 6.990.602 € über dem So-

zial- und Jugendhilfeansatz 2024. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B 

maßgebliche Ansatz steigt von 72.999 Einheiten auf 79.076 Einheiten.  

Der Gesamtansatz liegt sodann mit 180.508 Einheiten um 6.191 Einheiten über dem 

Vorjahr.  

Es errechnet sich daher eine Schlüsselzuweisung B des Landkreises in Höhe von 

37.610 T€. Im Vergleich zur Festsetzung 2024 ist die Schlüsselzuweisung B um 7.332 

T€ höher. 

Zu 2. Kreisumlage 

Der einheitliche Hebesatz für die Kreisumlage bleibt, nachdem dieser in 2022 um 1,5 Punk-

te und in 2024 um weitere 3,0 Punkte erhöht wurde, in 2025 unverändert bei 48,0 vom 

Hundert. Der Landkreis Südwestpfalz hat damit in 2024 (und nach den aktuell vorliegen-

den Plandaten auch 2025) im landesweiten Vergleich den höchsten einheitlichen Kreisum-

lage-Hebesatz. Möglichkeiten für eine weitere Anhebung bestehen nicht:  
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Bereits jetzt sind die Ortsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz landesweit am Stärksten 

belastet, was die u.a. Grafik anhand der Zahlen aus 2024 verdeutlicht: Je Einwohner erhielt 

im Landkreis Südwestpfalz aus dem Umlageaufkommen: 

• der Landkreis 595 Euro pro Einwohner  

• die Ebene der Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden 645 Euro pro Einwohner 

Bei allen anderen Gebietskörperschaften ist der Betrag je Einwohner für die Ebene der 

Orts- und Verbandsgemeinden höher. 

Im Mittel liegt der für die Ebene der Verbands- und Ortsgemeinden verbleibende Betrag bei 

814 Euro pro Einwohner, das sind 169 Euro bzw. 26 Prozent mehr als im Landkreis Süd-

westpfalz.  

Für die Gemeinden und Verbandsgemeinden im Landkreis Mainz-Bingen beträgt der Be-

trag gar 1.427 Euro pro Einwohner, also 782 Euro bzw. 120 Prozent mehr als für die Ge-

meinden und Verbandsgemeinden im Landkreis Südwestpfalz.  
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1.092 972 706 686 618 665 705 638 611 638 599 651 644 779 559 555 549 614 574 615 614 515 553 595
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Kreisumlageaufkommen 
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Verbleibendes 

Aufkommen für VG/OG 

pro Kopf in Euro
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mit Progression
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ohne Progression

 

 

Als zusätzliche Belastung für die Gemeinden kommen in 2025 die Auswirkungen der 

Grundsteuerreform hinzu. Nach ersten Berechnungen wird es bei rund 60 Prozent der Ge-

meinden im Landkreis Südwestpfalz erforderlich sein, den Grundsteuerhebesatz anzuhe-

ben, um in 2025 eine aufkommensgleiche Grundsteuer zu erhalten. Hierbei werden teilwei-

se Erhöhungen bis deutlich über dem Nivellierungshebesatz erforderlich sein. In der Spitze 

werden Hebesätze von bis zu 810 v.H. bzw. rund 325 v.H. über dem Nivellierungshebesatz 

erforderlich werden.    
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Nach der neueren Rechtsprechung ist bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes 

neben der Ermittlung des Finanzbedarfes des Kreises auch der Finanzbedarf der umla-

gepflichtigen Gebietskörperschaften zu betrachten und zueinander ins Verhältnis zu set-

zen. Zur Ermittlung des gemeindlichen Bedarfsansatzes hat die Kreisverwaltung bei den 

Verbandsgemeinden mit der Anforderung der Umlagegrundlagen per Schreiben vom 

08.07.2024 zusätzlich auch Daten zur Bedarfsermittlung angefordert. Bis zum 

26.11.2024, also unmittelbar vor Beginn der gesetzlich vorgeschriebenen Auslegung am 

29.11.2024, liegen die Unterlagen noch nicht vollständig vor. Sofern bis zur Kreistagssit-

zung am 16.12.2024 von allen Verbandsgemeinden entsprechende Unterlagen vorlie-

gen, werden die Unterlagen entsprechend aufgearbeitet und nachgereicht. 

 

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

SZ B 28.990.249 30.594.000 37.610.000

SZ B 1* 3.496.736 3.483.122 3.478.231 3.478.778

SZ B 2* 21.355.821 19.122.007 22.362.568 22.370.583

Investitions-SZ* 1.550.086 1.547.639 1.547.072 799.092

SZ C 1* 2.214.158 2.362.932 2.272.891 1.337.621

SZ C 2* 2.419.323 3.213.913 2.973.248 3.120.123

Kreisumlage 43.223.736 47.031.783 47.911.886 50.262.260 52.932.374 56.861.590 58.074.000

Unterstützungsfonds SchulG 138.926 138.569 139.056 139.056 139.575 140.000 140.000

Beförderungszuweisung 3.575.516 2.844.694 2.752.953 2.747.913 2.747.913 2.798.000 3.078.000

Allgemeine Straßenzuweisung* 1.945.784 1.953.274 1.955.229 1.957.744

Saldo 79.920.086 81.697.933 85.393.134 86.213.170 84.810.111 90.393.590 98.902.000

Fonds deutsche Einheit 0 0 0 0 0 0

Bezirksverbandsumlage 1.337.587 1.494.899 1.571.508 1.590.006 1.582.091 1.440.000 1.643.000

Saldo 1.337.587 1.494.899 1.571.508 1.590.006 1.582.091 1.440.000 1.643.000

Überschuss 78.582.499 80.203.034 83.821.626 84.623.164 83.228.020 88.953.590 97.259.000

Nachrichtlich:

Auflösung SoPo Investitions-SZ 302.876 270.496 242.845 244.581 218.549 190.000 166.000

* entfällt ab 2023

PlanwerteRechnungswerte

 

 

Produkt  6120 sonst ige al lgemeine Finanzwirtschaft  

Der Landkreis Südwestpfalz hat zwischen 2008 (Beginn der Neuverschuldung) und 2024 

(Stand November 2024) Investitionen mit einem Volumen von 129,5 Mio. € getätigt. Nach 

Abzug der Investitionszuweisungen etc. verbleibt ein Finanzierungssaldo von 76,5 Mio. €, 

der nahezu vollständig (zu mehr als 96%) aus Investitionskrediten zu finanzieren ist.  

Der Finanzierungssaldo für die investiven Maßnahmen (November 2024) gliedert sich im 

Wesentlichen wie folgt: 
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Finanzierungssaldo Schulbau  35,0 Mio. € oder 45,8 v.H. 

Finanzierungssaldo Kreisstraßenbau 12,9 Mio. € oder 16,8 v.H. 

Finanzierungssaldo SEG-Halle,  

Feuerwehr, Katastrophenschutz  

und Rettungswachen    6,1 Mio. € oder   8,0 v.H. 

Finanzierungssaldo Breitband und ÖPNV   7,7 Mio. € oder 10,1 v.H. 

Finanzierungssaldo Zuweisungen für Kindertagesstätten   6,4 Mio. € oder   8,3 v.H. 

 

 

 

Stand der Verschuldung : 

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 liegt der Schuldenstand voraussichtlich bei rund 

69,09 Mio. Euro. Davon entfallen rund 49,05 Mio. Euro auf Investitionskredite und 25,0 

Mio. Euro auf Liquiditätskredite. Im Gegensatz zu den Investitionskrediten, die sich seit 

2008 langsam auf den o.g. Betrag entwickelt haben, haben sich die Liquiditätskredite allei-

ne im Zeitraum von Beginn 2023 (= keine Liquiditätskredite als Sockelbetrag) bis Ende 

2024 um rund 25,0 Mio. Euro erhöht. Im Haushaltsjahr 2025 ist bei den Investitionskrediten 

mit einer Erhöhung von rund 4,98 Mio. Euro und bei den Liquiditätskrediten mit einer Erhö-
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hung von 21,06 Mio. Euro, auf dann insgesamt 95,1 Mio. Euro zum Ende des Haushalts-

jahres 2025 zu kalkulieren.   

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (=2028) ist alleine im Bereich der Liquidi-

tätskredite von einem Aufwuchs der Verschuldung auf dann rund 115,2 Mio. Euro auszu-

gehen.  

 

 
F inanzierung:  

Im Finanzhaushalt sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen in 2024 Investitions-

kreditaufnahmen i. H. v. 8,138 Mio. € und Liquiditätskredite in Höhe von 21,061 Mio. € 

zu veranschlagen.  

Zur Sicherung der unterjährigen Liquidität wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 

80,0 Mio. € festgelegt.  

Sowohl der Gesamtbetrag der Investitionskredite wie auch der Höchstbetrag der Liquidi-

tätskredite bedarf gemäß § 57 LKO i.V.m. § 103 Abs. 2 GemO und § 105 Abs. 3 GemO der 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Im Haushaltsplan 2024 war die Aufnahme von Investi-

tionskrediten i.H.v. 7.322 T€ veranschlagt, die aufsichtsbehördlich nur mit einem Teilbetrag 

von 4.428 T€ genehmigt wurde.  

 

Kapi ta ld ienst :  

Für die Tilgung von Investitionskrediten sind 3.170 T€ veranschlagt. An Zinsaufwand fallen 

780 T€ für Investitionskredite und 850 T€ für Liquiditätskredite an. Der Gesamtbetrag der 

Zinsaufwendungen beträgt 1.630 T€. Dies entspricht in etwa 1,33 Kreisumlage-Punkten. 

Insbesondere die Zinsaufwendungen im Bereich der Liquiditätskredite steigen im gesamten 

Planungszeitraum weiter deutlich an. Bis zum Planjahr 2028 erhöhen sich die jährlichen 

Zinsbelastungen (nur Liquiditätskredite!) in einer Größenordnung von 1.950 T€ auf dann 

jährlich rund 2.800 T€.   

  

Sonst iges:  

Mit Ausnahme des Produktes 6110 spielen bei allen Produkten die Personalaufwendungen 

eine wesentliche Rolle. Der Landkreis erhält für die Personalaufwendungen Zuweisungen 

aus der Kommunalisierung der Landesbeamten zum 01.01.1995 und sonstige Zuweisun-

gen Dritter (Wehrbereichsverwaltungen, Bundesagentur für Arbeit u. ä.). Das einzelne Pro-
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dukt hat jedoch keinen Einfluss, ob und für wie viele Bedienstete Zuweisungen Dritter ge-

währt werden. Gleiches gilt für die Aufwendungen/ Auszahlungen der Bediensteten, die 

sich in der arbeitsfreien Phase der Altersteilzeit bzw. im Ruhestand befinden. Diese Erträ-

ge/ Einzahlungen bzw. Aufwendungen/ Auszahlungen werden daher zentral beim Produkt 

6120 veranschlagt. Ausnahmen sind diejenigen Bereiche, bei denen die Zuweisungen für 

die Übertragung einer bestimmten Aufgabe gewährt werden (Fleischbeschau, Gesund-

heitsämter und Kommunales Jobcenter). 

Teilhaushalt  5:  Rechnungsprüfung  

Der Teilhaushalt 5 umfasst das Produkt „Prüfung“. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 

beläuft sich dabei auf 325 T€. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge 

(Rückstellungen) belaufen sich auf 75 T€. 

Hauptproduktbereich 3:  Soziales und Jugend 

Der Hauptproduktbereich 3 umfasst aufgrund seiner Bedeutung drei Teilhaushalte (Sozia-

les, Kommunales Jobcenter und Jugend, Familie und Sport –ohne Sport). 

Der Hauptproduktbereich 3 schließt in 2025 

• im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 72.775 T€. Der Fehlbedarf liegt damit 

um 7.923 T€ über dem Fehlbedarf 2024. 

• im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf von 74.729 T€. Auf Investitionsauszahlungen 

entfallen 2.129 T€. 
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Die Entwicklung des Fehlbedarfes/ -betrages im Hauptproduktbereich 3 auf der Einzah-

lungs-/ Auszahlungsebene ist in nachfolgender Übersicht dargestellt.  

 

Fehlbetrag 
FHH ohne 

Investitionen 

Schlüsselzuweisung 
C 1 + C 2 

 

Netto-Belastung 
 
 

Steigerung / 
Minderung 

 

2025 72.600.000,00 0,00 72.600.000,00 8.167.000,00 

2024 64.433.000,00 0,00 64.433.000,00 7.561.816,03 

2023 56.871.183,97 0,00 56.871.183,97 9.480.627,39 

2022 51.847.556,58 4.457.000,00 47.390.556,58 2.644.250,94 

2021 49.968.305,64 5.222.000,00 44.746.305,64 943.294,55 

2020 49.385.789,09 5.582.778,00 43.803.011,09 -1.190.952,07 

2019 49.627.444,16 4.633.481,00 44.993.963,16 1.904.547,56 

2018 47.212.309,60 4.122.894,00 43.089.415,60 5.406.279,97 

2017 41.691.635,63 4.008.500,00 37.683.135,63 1.154.816,35 

2016 40.236.780,28 3.708.461,00 36.528.319,28 -308.097,94 

2015 39.544.495,22 2.708.078,00 36.836.417,22 1.836.111,57 

 
Seit 2015 haben die drei Teilhaushalte (Hauptproduktbereich 3 und Produkt 4210) dabei 

folgende Entwicklung genommen: 
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Ergebnishaushalt 

 THH 6 
Soziales 

THH 7  
Kommunales 

Jobcenter 

THH 8  
Jugend und 

Sport 
insgesamt 

Steigerung/ 
Minderung 

2025 33.042.000,00 191.000,00 40.134.000,00 73.367.000,00 7.874.000,00 

2024 26.478.000,00 699.000,00 38.316.000,00 65.493.000,00 8.829.859,54 

2023 22.636.442,72 1.073.235,41 32.953.462,33 56.633.140,46 920.250,27 

2022 21.171.418,36 -384.094,37 34.955.566,20 55.742.890,19 4.489.010,17   

2021 21.957.042,37 -271.476,33 29.568.313,98 51.253.880,02 3.133.119,93 

2020 21.757.307,48 446.291,86 25.917.160,75 48.120.760,09  -2.816.125,45  

2019 21.381.751,93 462.435,07 29.092.698,54 50.936.885,54 3.322.348,59 

2018 22.878.365,19 1.437.802,25 23.298.369,51 47.614.536,95 6.551.960,58 

2017 16.324.990,42 173.170,05 24.564.415,90 41.062.576,37 -782.328,25 

2016 19.007.754,90 2.307.349,43 20.529.800,29 41.844.904,62 1.218.384,47 

2015 16.424.483,72 2.193.018,14 22.009.018,29 40.626.520,15 3.402.758,60 

 

Finanzhaushalt (nur laufend) 

 THH 6 
Soziales 

THH 7 
Kommunales 

Jobcenter 

THH 8 
Jugend und 

Sport 
insgesamt 

Steigerung/ 
Minderung 

2025 33.084.000,00 276.000,00 39.804.000,00 73.164.000,00 8.234.000,00 

2024 26.416.000,00 650.000,00 37.855.000,00 64.921.000,00 7.578.050,36 

2023 22.422.870,79 -50.171,74 34.970.250,59 57.342.949,64 4.791.073,66 

2022 21.284.651,31 -443.271,79 31.710.496,46 52.551.875,98 3.182.982,83 

2021 22.275.518,48 -237.139,10 27.330.513,77 49.368.893,15 -381.008,64 

2020 22.204.385,79 191.188,57 27.354.327,43 49.729.458,62 -259.567,35 

2019 23.650.732,34 375.705,90 25.983.030,90 50.009.469,14 2.489.321,04 

2018 19.339.620,44 1.815.963,03 26.364.564,63 47.520.148,10 5.338.038,54 

2017 18.578.501,11 93.333,03 23.510.275,42 42.182.109,56 1.623.871,01 

2016 17.795.147,43 1.759.912,71 21.003.178,41 40.558.238,55 714.351,57 

2015 16.507.454,45 2.364.385,80 20.972.046,73 39.843.886,98 2.492.175,45 

  

Im Teilhaushalt 6 Soziales steigt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um 6.668 T€.  

Im Teilhaushalt 7 Kommunale Arbeitsagentur sinkt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um 

374 T€. 

67 



 

 
 

Im Teilhaushalt 8 Jugend, Familie und Sport steigt der Fehlbedarf im Finanzhaushalt um 

1.949 T€ (ohne Investitionsauszahlungen). 

 

In den Teilhaushalten 6 bis 8 werden fünf Produktgruppen ausgewiesen, die für die Haus-

haltswirtschaft des Landkreises von überragender Bedeutung sind: 

1. Produktgruppe 311: Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 

2. Produktgruppe 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II 

3. Produktgruppe 316: Leistungen zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung 

von Menschen mit Behinderungen nach SGB IX –Bundesteilhabegesetz 

4. Produktgruppe 363: Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach  

SGB VIII 

5. Produktgruppe 365: Tageseinrichtungen für Kinder 

 

Für diese fünf Produktgruppen sind 2025, unabhängig von ihrer Finanzierung, im Haus-

haltsplan Auszahlungen an Dritte (Hilfeempfänger, caritative Einrichtungen usw.) und ohne 

die Kosten der Verwaltung in Höhe von 152,6 Mio. € (zum Vergleich 2024: 129,2 Mio. €) 

veranschlagt. Der Gesamthaushalt sieht 2025 laufende Auszahlungen ohne Zins und Til-

gung in Höhe von 229,7 Mio. € vor. Das heißt mehr als 2/3 aller laufenden Auszahlungen 

werden für diese Aufgaben benötigt. 

Die unter 1. bis 4. genannten Produktgruppen gehen mit ihren ungedeckten Auszahlungen 

in die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein. 

Haushaltsjahr 2025 2024 2023 2022 2021

ohne eigene Personalkosten

Sozial- und Jugendhilfeansatzes (S-J-Ansatz) T€uro T€uro T€uro T€uro T€uro

Produktgruppe 311 (SGB XII Grundversorgung Sozialhilfe örtl. Träger) 2.175         313            251            

Produktgruppe 311 (SGB XII Grundversorgung Sozialhilfe überörtl. Träger) 838            985            2.119         

Produktgruppe 312 (SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende) 7 -               753            411            433            448            

Produktgruppe 363 (SGB VIII Kinder- Jugend- und Familienhilfe ohne Kita) 11.880       11.166       11.150       9.552         5.553         

Produktgruppe 316 (SGB IX -Eingliederungshilfe -Land als Träger)

Produktgruppe 316 (SGB IX -Eingliederungshilfe -kommunaler Träger)

Zusammen: 39.338       32.869       33.680       26.688       23.295       

Unterdeckung

5.019         3.718         

22.446       17.232       19.106       15.405       14.924       

 

Allein bei diesen vier Produktgruppen steigt der durch allgemeine Deckungsmittel (Kreisum-

lage und Schlüsselzuweisung) zu deckende Betrag seit 2021 um 16,1 Mio. Euro.  

Mit der Steigerung bei den Leistungen im Bereich Kindertagesstätten um 3,92 Mio. Euro 
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steigt die Unterdeckung allein bei diesen fünf Produktgruppen (immer ohne eigene Perso-

nal- und Sachkosten) zwischen 2021 und 2025 um etwa 20,1 Mio. Euro, mithin um mehr 

als vier Millionen Euro im Jahresdurchschnitt.  

Wesentliche Ursache ist die durch den Ukraine-Krieg ab 2022 verursachte Verteuerung von 

Energie und Lebensmitteln, die daraus folgende Inflation, deren Auswirkungen auf die 

Kaufkraft, die durch erhebliche Gehaltssteigerungen abgemildert wurden.  

Diese Punkte haben unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Grundversorgungsleis-

tungen wie der Hilfe zum Lebensunterhalt oder dem Bürgergeld. Sie fließen aber insbeson-

dere im Bereich der teilstationären und stationären Leistungen in die Tagessätze ein, die an 

die jeweiligen Einrichtungsträger bei den Hilfen zur Pflege, bei der Eingliederungshilfe für 

behinderte Menschen und bei den Hilfen zur Erziehung zu leisten sind. 

Die bedeutenden Auswirkungen werden unter der Produktgruppe 316 an einem Fallbeispiel 

erläutert. 

Teilhaushalt  6:  Soziales  

Der Teilhaushalt 6, der insbesondere die Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch 

XII umfasst, schließt  

• im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 33.042 T€, (im Vorjahr: 

26.478 T€), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Er-

träge (nur Rückstellungen) 77 T€ (Überschuss). 

•  im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 33.049 T€. 

Produktgruppe 311:  Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XI I  

(Grundversorgung und Hi lfen)  

Die ungedeckten Auszahlungen (!) für die Leistungsgewährung dieser Produktgruppe flie-

ßen nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG in den Sozial- und Jugendhilfeansatz zur Berechnung der 

Schlüsselzuweisung B des zweiten Folgejahres.  

Der Fehlbetrag (Finanzhaushalt) im Bereich der Leistungsgewährung (d.h. ohne Personal- 

und Sachaufwand) beträgt 4.807.000 € und liegt 1.287.000 € über dem Fehlbedarf des Vor-

jahres (3.520.000 €). 

Produkt  3112:  Grundsicherung im Alter  und bei  Erwerbsminderung  

Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Fehlbedarf auf 742.000 € und steigt damit um  

27.000 € gegenüber dem Fehlbedarf 2024.  
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Die Aufwendungen für die Leistungsgewährung steigen deutlich um 320 T€ auf 8.561 T€.  

Die Leistungen werden vollständig vom Bund erstattet. Nur die Personalaufwendungen in 

Höhe von 469 T€ sind vom Landkreis zu übernehmen. Der Differenzbetrag in Höhe von 

273 T€ resultiert aus den nachhängigen Abrechnungen im Folgejahr. 

 

 

 

Produkt  3113 Hil fe zur  Gesundheit :  

Der Fehlbedarf bei Produkt 3113 liegt mit 500 T€ um 292 T€ über dem Ansatz des Haus-

haltsplans 2024. 

 

 

Produkt  3116 Hil fe zur  Pfl ege: 

Entwicklung des Leistungsfehlbedarfes: 

  

2025 3.328.000,00 

2024 2.247.000,00 

2023 2.014.300,43 

2022    831.191,86 

2021 2.000.797,42 
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2020 2.104.856,15 

2019 1.508.058,24 

2018 1.141.516,18 

2017 1.281.390,83 

2016 1.364.259,35 

 

Wesentliche Ursache für die überdurchschnittlichen Steigerungen sind die stark gestiege-

nen Tagessätze für die stationären Einrichtungen und der gestiegene Vermögensschonbe-

trag (von 5.000 Euro auf 10.000 Euro). Beides bedingt eine deutliche Erhöhung der Fall-

zahlen im stationären Bereich.  

Produktgruppe 313:  Hil fe für  Asylbewerber  

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt sinkt zwischen 2024 und 2025 um 105 T€ auf 1.839 

T€. Anders als in 2024 werden für 2025 keine zusätzlichen Mittel zur Finanzierung der Kos-

ten der Flüchtlinge und Vertriebenen erwartet. (2024: 3.442 T€). 

Die ungedeckten Auszahlungen dieser Produktgruppe werden nicht bei der Berechnung 

des Sozial- und Jugendhilfeansatzes nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG berücksichtigt. 

Produktgruppe 316:  Eingl iederungshilfe  

Die ungedeckten Auszahlungen (!) für die Leistungsgewährung dieser Produktgruppe flie-

ßen nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG in den Sozial- und Jugendhilfeansatz zur Berechnung der 

Schlüsselzuweisung B des zweiten Folgejahres.  

Der durch allgemeine Deckungsmittel abzudeckende Anteil wird mit 22,45 Mio. € (nur Leis-

tungsgewährung) um etwa 5,214 Mio. € über dem Vorjahr liegen. Auch hier wirken sich die 

Tariferhöhungen unmittelbar auf die Tagessätze aus. 

Entwicklung ausgewählter Tagessätze: 

2021 2022 2023 2024

Steigerung in 

Prozent-

Punkten

Tagesförderstätte (teilstationär) 123,33 €   135,25 €   141,85 €   147,21 €   19%

Wohnform Werkstattbesucher 187,70 €   189,05 €   203,73 €   209,49 €   12%

Wohnform für Werkstattbesucher mit körperlicher 

Beeinträchtigung 124,75 €   129,40 €   150,56 €   165,92 €   33%

Wohnform für mehrfach schwerstbehinderte Menschen 101,17 €   107,65 €   177,80 €   206,10 €   104%  

71 



 

 
 

Wird beispielhaft der Tagessatz für die Wohnform für mehrfach schwerstbehinderte Men-

schen betrachtet, deren Fallzahl mit 62 Hilfeempfängern in 2021 und 63 Hilfeempfängern in 

2024 stabil bleibt, zeigen sich folgende Auswirkungen: 

Der Hilfeaufwand für diesen Personenkreis lag 2021 bei rund 2,3 Mio. € und steigt um 2,45 

Mio. € auf rund 4,7 Mio. €. Von den nach Abzug möglicher Kostenerstattungen (wie einem 

möglichen Wohngeldanspruch) verbleibenden Aufwendungen hat der Landkreis grundsätz-

lich 50 v.H. zu tragen. 

Insbesondere bei den Wohnformen kommt zu den allgemeinen Steigerungen noch die Er-

höhung des Personalschlüssels für die Nachtbetreuung, als Folgewirkung der Ahrtal-

Flutkatastrophe.  

Die Leistungen in den unterschiedlichen Wohnformen werden als finanziell bedeutendste 

Leistung unter der 31642 – Assistenzleistungen abgebildet. Mit einem Fehlbedarf von 

10.866 T€ in 2025, oder fast der Hälfte des Fehlbedarfes im Bereich Eingliederungshilfe 

nach dem BTHG, ist die Assistenzleistung die finanziell bedeutsamste Eingliederungsleis-

tung. 

Neben der deutlichen Steigerung der Tagessätze durch die Tariferhöhungen und die Erhö-

hung des Personalschlüssels sind aufgrund der Altersstruktur der Hilfeempfänger auch die 

Fallzahlen deutlich gestiegen. Zwischen Mitte 2020 und Mitte 2024 stieg die Zahl der Hilfe-

empfänger um mehr als 25-Prozent-Punkte. Der Fehlbedarf selbst steigt zwischen 2021 

und 2025 um mehr als 80-Prozent-Punkte. 
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Bei den Aufgaben im Bereich der Produktgruppe 316 handelt es sich ausschließlich um 

Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung (Landkreis als örtlicher Träger) und um Auftragsange-

legenheiten (Kreisverwaltung für das Land als überörtlichen Träger mit Kostenbeteiligung). 

Der Gesamtaufwand für die Leistungsgewährung beläuft sich auf 38,84 Mio. €.  

Das Land (Landesamt für Jugend und Soziales) als zuständiger Sozialhilfeträger für die 

Hilfeempfänger, die älter als 18 Jahre sind, verhandelt dabei nach der Landesrahmenver-

einbarung die Tagessätze mit den Leistungserbringern. Derzeit liegen nach unserem 

Kenntnisstand dort rund 60 Anpassungsanträge von Leistungserbringern vor. Die örtlichen 

Sozialämter sind für die Tagessatzverhandlungen im Bereich der „unter 18 Jährigen“ zu-

ständig. 

Die Leistungen der Eingliederungshilfe (bis 2019: Produkt 3115, ab 2020 Produktgruppe 

316) haben sich dabei wie folgt entwickelt: 
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Teilhaushalt  7:  Kommunales Jobcenter  

Der Teilhaushalt 7 schließt  

• im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf vor interner Leistungsverrechnung in Höhe 

von 191.000 €, davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und 

Erträge 95.000 €.  

• im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 276.000 €. 

Die Leistungsgewährung erfolgt innerhalb der Produktgruppe 312 SGB II Grundsicherung 

für Arbeitssuchende. Die ungedeckten Auszahlungen (!) für die Leistungsgewährung dieser 

Produktgruppe fließen nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG in den Sozial- und Jugendhilfeansatz 

zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B des zweiten Folgejahres. 

Bedingt durch das Kostenerstattungssystem des SGB II werden die Leistungen zum Le-

bensunterhalt und Leistungen für Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt vom 

Bund übernommen. An den Kosten der Unterkunft beteiligt sich der Bund auch 2025 mit 

78,1 v. H. (zum Vergleich 2023: 76,7 v. H.). 

Der Landkreis nimmt die Durchführung als eigene Aufgabe (Optionskreis) wahr. Für die 

Durchführung der Aufgabe sind in 2025 45,59 Stellen aufgeführt (der Stellenplan für die 

Kreisverwaltung insgesamt weist 505,52 Stellen aus). 

Zur Jahresmitte waren im Landkreis 1.880 erwerbsfähige Hilfebedürftige im Leistungsbe-

zug. 109 Personen haben an Maßnahmen des Kommunalen Jobcenters teilgenommen. 

 T€ 

2025 22.446 

2024 17.232 

2023 19.106 

2022 15.404 

2021 14.923 

2020 15.866 

2019 14.775 

2018 14.109 

2017 14.129 

2016 12.178 

2015 12.793 
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Zum Vergleich: 

2023: 1.679 erwerbsfähige Hilfebedürftige 

2022:  1.362 erwerbsfähige Hilfebedürftige 

2021:  1.464 erwerbsfähige Hilfebedürftige 

2020:  1.545 erwerbsfähige Hilfebedürftige 

Produkt  3121:  Leistungen zur Eingl iederung in den Arbeitsmarkt  

In 2025 sind Maßnahmen durch andere Maßnahmenträger mit einem Umfang von rund 

1,055 Mio. € vorgesehen.  

Teilhaushalt  8:  Jugend,  Famil ie und Sport  

Der Teilhaushalt 8 schließt  

• im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 40.134.000 € (zum Ver-

gleich: 2024: 38.316.000 €), davon entfallen auf die nicht zahlungswirksamen Auf-

wendungen und Erträge (Abschreibungen und Rückstellungen) 320.000 €. 

• im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 42.434.000 € einschließlich 

der veranschlagten Investitionsauszahlungen. Der Investitionssaldo beläuft sich da-

bei auf 2.630.000 €. 

 

Produkt  3410:  Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  

Das Unterhaltsvorschussgesetz gewährt alleinerziehenden Müttern und Vätern, deren min-

derjährige Kinder keinen oder keinen ausreichenden Kindesunterhalt erhalten, eine Ersatz-

leistung, die grundsätzlich beim Unterhaltspflichtigen geltend zu machen ist. Zur Jahresmit-

te wurden für 715 Minderjährige Leistungen gewährt. 

Die Kosten der Sozialleistungen tragen zu 40 v. H. der Bund, und zu jeweils 30 v. H. Land 

und Landkreis. Der Leistungsfehlbetrag bleibt mit 750 T€ nach dem Haushaltsplan 2025 

annähernd stabil (720 T€ nach dem Haushaltsplan 2024).  

Die ungedeckten Auszahlungen dieser Produktgruppe werden nicht bei der Berechnung 

des Sozial- und Jugendhilfeansatzes nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG berücksichtigt. 
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Produktbereich 36: Kinder - ,  Jugend- und Famil ienhil fe  

Der Produktbereich 36 umfasst neben den Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendpflege, 

Hilfen zur Erziehung, Amtsvormundschaften) auch die Leistungen nach dem Kindertages-

stättengesetz. 

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 38.446.000 € veranschlagt, der Fehlbedarf liegt 

um 1.625.000 € über dem Fehlbedarf des Vorjahres. 

Die wesentlichen Produkte dieses Produktbereiches werden nachfolgend dargestellt: 

Produktgruppe 363 sonstige Leistungen der Kinder - ,Jugend-  und Fa-

mil ienhi lfe nach SGB VII I  

Die ungedeckten Auszahlungen (!) für die Leistungsgewährung dieser Produktgruppe flie-

ßen nach § 15 Abs. 4 Nr. 1 LFAG in den Sozial- und Jugendhilfeansatz zur Berechnung der 

Schlüsselzuweisung B des zweiten Folgejahres. 

Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 14.964 T€ veranschlagt. Der Fehlbedarf liegt um 

899 T€ über dem Fehlbedarf 2024. 2025 sind Leistungsauszahlungen in Höhe von  

17.358 T€ vorgesehen. Die Entgelte bei den Hilfen zur Erziehung wurden durch die Ju-

gendhilfekommission pauschal zum 01.07.2023 um mehr als 8-Prozent-Punkte und zum 

01.07.2024 um weitere 6,7-Prozent-Punkte angehoben.  

 

Daneben ist bei den Hilfen zur Erziehung, insbesondere im Bereich der kostenintensiven 

Leistung Heimerziehung und betreutes Wohnen, auch von steigenden Fallzahlen auszuge-

hen. Zwischen Mitte 2023 und Mitte 2024 ist die Zahl der Hilfeempfänger bei dieser Hilfeart 

um fast 20-Prozent-Punkte von 86 auf 102 Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug ge-

stiegen.  

Nachrichtlich: auch der stetige Rückgang der anteiligen Landeserstattung (2002: 20 v. H. 

und 2025: 7 v. H.) trägt zur Steigerung des Fehlbedarfes bei. Ausnahme sind die Leistun-

gen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Hier trägt das Land die ungedeckten Aus-

zahlungen zu 100 v. H. 

Produkt  3650 Kindertagesstätten:  

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 22,531 Mio. € veranschlagt. Darunter bei den 

Leistungen 36501 und 36503 Betrieb und Finanzierung der Kindertagesstätten  

20,81 Mio. €. 
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Im Finanzhaushalt ist ein Fehlbedarf von 24,418 Mio. €, einschließlich Investitionszuwei-

sungen in Höhe von 2,159 Mio. €, veranschlagt.  

Allein auf die Leistungsgewährung (ohne Personalkosten) entfallen: 

Jahr insgesamt 
daraus aus  

Investitionen ohne Investitionen 

2025 23.487.000,00 2.159.000,00 21.328.000,00 

2024 21.453.000,00 762.000,00 20.691.000,00 

2023 18.402.247,59 7.466,00 18.394.781,59 

2022 18.332.071,45 731.307,00 17.600.764,45 

2021 17.945.612,75 533.598,22 17.412.014,53 

2020 17.629.853,51 815.898,81 16.813.954,70 

2019 15.333.943,46       632.070,04       14.701.873,42    

2018 14.686.528,38         50.565,23       14.635.963,15    

In 2024 werden rund 17,5 Kreisumlage-Punkte allein zur Abdeckung der Kreisanteile für die 

Kindertagesstätten benötigt. 

Im Landkreis werden in 72 Tagesstätten 4.598 Plätze, davon für 436 Schulkinder vorgehal-

ten (August 2024). Die Bedarfsplanung geht davon aus, dass im August 2024 87 Plätze 

fehlen. 

Zum 01.07.2021 ist ein neues Kindertagesstättengesetz in Kraft getreten. Teil der Neurege-

lung war, dass Trägeranteile der freien Träger künftig mittels Vereinbarungen zu regeln 

sind. Diese Vereinbarung wurde zur Jahresmitte getroffen und das Ergebnis auch in die 

Kreisrichtlinie eingearbeitet (siehe Kreistagsbeschluss vom 04.11.2024). Die Vereinbarung 

gilt bis 31.12.2024. Mit diesen Regelungen können nunmehr die noch ausstehenden Ge-

meindeanteile endgültig festgesetzt werden. Die Abrechnungen werden die ungedeckten 

Auszahlungen einmalig in 2025 verbessern. 

Im Erziehungs- und Betreuungsdienst sind 694,95 Personalstellen (31.10.2024) vorzuhal-

ten. Es wird derzeit 2025 mit Personalkosten kreisweit von mehr als 52,5 Mio. € (Finanz-

haushalt) gerechnet. Nach Abzug der Landeszuweisungen, der Gemeindeanteile usw. ver-

bleiben dem Landkreis ungedeckte Personalkostenanteile in Höhe von 20,5 Mio. € (was 

fast 17 Kreisumlagepunkten entspricht). 

Das seit 01.07.2021 geltende Recht sieht auch ein sog. Sozialraumbudget vor. 

Nach der aktuellen Konzeption des Kreisjugendamtes zur Umsetzung des Sozialraumbud-

gets sind drei Bausteine vorgesehen: 
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1. Der Baustein Sozialarbeit in Kindertagesstätten, für die im Rahmen des Sozialraum-

budgets sechs Stellen zur Verfügung stehen. 

2. Der Baustein Kita-Zauberkiste, mit dem u.a. die französischen Sprachkräfte, die 

Fachkräfte für Resilienzförderung und Inklusion finanziert werden.  

3. Der Baustein für „betriebserlaubnisrelevantes“ Personal. Damit wird zusätzliches Per-

sonal finanziert, das bei ungünstigen baulichen Verhältnissen notwendig ist, um eine 

Betriebserlaubnis zu erhalten. 

Für die drei Bausteine sind insgesamt Aufwendungen von 1,32 Mio. €, mit einer Beteiligung 

des Landes in Höhe von 0,79 Mio. €, veranschlagt. Eine Beteiligung der Träger am Sozial-

raumbudget erfolgt nicht. 

Ab 2026 wird durch das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter 

(Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) stufenweise der Rechtsanspruch auf ganztägige Be-

treuung von Grundschulkindern, beginnend mit der Klassenstufe 1 eingeführt. Der Rechts-

anspruch gilt auch für die Zeit der Schulferien. Der Anspruch besteht grundsätzlich an 

Werktagen im zeitlichen Umfang von acht Stunden.  

Die Gesamtverantwortung für die Erfüllung des Platzanspruches obliegt den örtlichen Ju-

gendämtern. Der Platzanspruch kann sowohl durch eine Tageseinrichtung wie auch durch 

ein schulisches Angebot erfüllt werden. Weil es sich bei der Ganztagsschule um ein schuli-

sches Bildungsangebot handelt, trägt dort das Land die Kosten für das pädagogische Per-

sonal. Die Personal- und Sachkostenträgerschaft bei Angeboten der betreuenden Grund-

schulen liegt bei den Trägern des Betreuungsangebotes, also bei den Verbandsgemeinden. 

Ob sich in den Folgejahren aus dem Sicherstellungsauftrag des örtlichen Jugendamtes 

neue Belastungen ergeben, ist derzeit nicht absehbar. 

Für die zur Sicherstellung notwendigen Baumaßnahmen stehen Fördermittel des Bundes 

zur Verfügung. Der Bund beteiligt sich mit 70 v.H. an den zuwendungsfähigen Kosten. Ent-

sprechende Anträge wurden durch die Verbandsgemeinden für 19 Grundschulen kreisweit 

gestellt. Anträge der Träger von Kindertagesstätten liegen nicht vor.  

Finanzielle Belastungen für bauliche Maßnahmen zur Umsetzung des GaFöG ergeben sich 

bei Produkt 3650 daher derzeit nicht. Bezüglich der für den Landkreis zu erwartenden Aus-

wirkungen wird auf den Bereich „Förderung des Schulbaues“ bei Produkt 2440 verwiesen. 

Nach der Rechtsprechung 2023 sind aber alle übrigen Baumaßnahmen im Bereich der 

Kindertagesstätten mit mindestens 40 v.H. durch den Landkreis zu fördern. 
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Auch als Ausfluss dieser Regelungen sind 2025 im Investitionsprogramm für die Kinderta-

gesstätten 2.159 T€, im Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 für die große Zahl der 

Neu- und Erweiterungsbauten weitere 6.577 T€ zu veranschlagen. 

Produkt  4210 Förderung des Sports:  

Im Finanzhaushalt sind für die Förderung von Sportanlagen und Schwimmbädern Investiti-

onszuweisungen von 466 T€ vorgesehen.  

Als größere Einzelmaßnahmen wurden 

• die Sanierung der Sporthalle der Turnerschaft Rodalben mit einer Zuweisung von 

350 T€ in 2025 und  

• die energetische Sanierung der Sporthalle mit Anbau Geräteraum der Turnerschaft 

Contwig mit 87 T€  

veranschlagt. 

Vorbemerkung zu Teilhaushalt 9 und 14: 

Mit Wirkung zum 01.11.2023 wurden die Abteilung I (Kommunalaufsicht und Ordnung) und 

die Abteilung VII (Verkehr, Brand- und Katastrophenschutz) zu einer Abteilung zusammen-

geführt und das Referat Kommunalaufsicht unmittelbar dem Leiter des Geschäftsbereiches 

zugeordnet. Im Haushaltsplan 2025 werden auch die beiden Teilhaushalte in den 

THH 9 Ordnung ,Verkehr, Brand- und Bevölkerungsschutz zusammengeführt.  

Teilhaushalt  9:  Ordnung, Verkehr,  Brand- und Bevölkerungs-

schutz 

Der Teilhaushalt 9 schließt 

• im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 10.637.000 €, davon entfallen 

auf die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Rückstellungen) 

465.000 €.  

Der Fehlbedarf liegt mit 648 T€ über dem in 2024 veranschlagten Fehlbedarf.  

• im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 12.433.000 €. Der Investitions-

saldo beläuft sich auf 2.261.000 €. 
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Produktgruppen 123:  Verkehr  

In dieser Produktgruppe sind Gebühreneinnahmen von 1.151 T€ (Führerscheinstelle und 

Kfz-zulassung) veranschlagt.  

 

Produkt  1260:  Brandschutz und Produkt  1280:  Katastrophenschutz  

Im Finanzhaushalt sind in 2025 ungedeckte Auszahlungen in Höhe von 1.592 T€ veran-

schlagt, darunter durch den Landkreis zu finanzierende Investitionen in Höhe von 758 T€. 

Hier sind als wichtigste Maßnahmen 2025 im Bereich Katastrophenschutz im Finanzpla-

nungszeitraum 

• die Beschaffung eines Wechselladefahrzeuges inklusive Abrollbehältern (Ansatz 

2025: 220 T€) 

• Zuwendungen an die Verbandsgemeinden für den Erhalt der Sirenen (Ansatz 

2025: 80 T€) 

• die Umsetzung des Sonderschutzplanes Stromausfall (Ansatz 2025: 120 T€) 

• die Beschaffung zweier Einsatzfahrzeuge: (RTW und MZF); Ansatz 2025: 125 T€  

zu veranschlagen. 

 

Produkt  1270:  Rettungsdienst  

Der Landkreis Südwestpfalz ist Rettungsdienstbehörde für die Landkreise Germersheim, 

Südliche Weinstraße und die Südwestpfalz sowie für die Städte Landau, Pirmasens und 

Zweibrücken. Nach § 11 Abs. 3 RettDG müssen sich die genannten Gebietskörperschaften 

mit 75 v.H. am Neubau von Rettungswachen im Rettungsdienstbezirk beteiligen. Daher ist 

ein Anteil des Landkreises am Neubau der Rettungswache Bad Bergzabern in Höhe von 

520 T€ in 2025 veranschlagt. Dabei wird mit Baukosten von etwa 3,2 Mio. € und 2,5 Mio. € 

kommunaler Beteiligung gerechnet. 

Der leitende Notarzt wird ab 2025 planmäßig im Stellenplan des Landkreises ausgewiesen.  

Die ungedeckten Personalaufwendungen werden über Leistungen der Krankenkasse refi-

nanziert. 
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Produkt  2410:  Schülerbeförderung und Produkt 5470: ÖPNV  

Hinweis:  

Entsprechend der geltenden Veranschlagungsgrundsätze ist die Beförderungszuweisung 

bei Produkt 6110 –allgemeine Finanzwirtschaft Leistung 61108 mit 3.078 T€ (2024: 2.798 

T€) veranschlagt. 

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt in diesem Bereich liegt 2025 nach Abzug der Beförde-

rungszuweisung mit 5.464 T€ (einschließlich Personal der Verwaltung) um 298 T€ über 

dem Vorjahr. 

Die Kosten der Schülerfahrkarten liegen bei 3.000 T€ und damit 500 T€ über dem Ansatz 

des Vorjahres. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus der Preissteigerung beim 

Deutschlandticket von 49 Euro auf 59 Euro je Fahrkarte. Von der Erhöhung sind etwa 4.300 

Fahrkarten betroffen. 

Der Ansatz für die Auszahlungen „Ruftaxi“ steigt um 400 T€ auf 1.000 T€. Im Gegenzug 

erhöhen sich die Zuschüsse und Kostenbeteiligungen von Land, VRN und den Verbands-

gemeinden um 252 T€. 

Bedingt durch das Deutschlandticket und das erweiterte Angebot nach dem Nahverkehrs-

plan des Landkreises hat sich die Nachfrage nach dem „Ruftaxi“ seit 2022 verdoppelt. Wa-

ren es 2022 noch 14.913 Fahrgäste, wurden bis Oktober 2024 28.668 Fahrgäste in annä-

hernd 17.800 Fahrten befördert. 

2016 2.871.370 1.457.037 119.668 1.921.475 2.287.264 96.692 23,66 €

2017 3.565.094 1.329.428 122.119 2.088.990 2.683.413 96.877 27,70 €

2018 2.931.732 1.551.437 123.285 2.538.345 1.821.538 96.183 18,94 €

2019 3.108.507 1.774.929 125.135 3.575.516 1.182.785 95.801 12,35 €

2020 3.015.458 1.655.991 127.012 2.844.790 1.699.648 95.428 17,81 €

2021 3.289.345 2.274.665 0 2.752.953 2.811.057 95.294 29,50 €

2022 3.011.149 4.054.514 127.012 2.747.988 4.190.663 95.309 43,97 €

2023 3.258.813 3.552.189 254.346 2.747.913 3.808.744 95.928 39,70 €

2024 3.433.000 4.485.000 127.000 2.798.000 4.993.000 95.570 52,24 €

2025 3.821.000 4.617.000 127.000 3.078.000 5.233.000 95.521 54,78 €

Produkte 2410 Schülerbeförderung und 5470 ÖPNV

zum Vergleich nach HPlan 

Einwohner im 

Landkreis 

(30.06. des 

Vorjahres)*

Fehlbetrag

pro 

Einwohner

Zuweisung 

des Landes

 ÖPNV*

Zuweisung 

des Landes 

zu den 

Beförderungs-

kosten*

Fehlbetrag 

bzw. 

Fehlbedarf*

Jahr

Kosten ÖPNV 

ohne 

Kosten der 

Verwaltung*

Transport-

kosten ohne 

Kosten der

Verwaltung*

 

Für die Wieslauterbahn mit Sanierung der Brücken, Gleisanlagen und Bahnübergänge 

übernimmt der Landkreis Südwestpfalz (Stand September 2024) etwa 1,55 Mio. €. Davon 
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werden 0,55 Mio. € in 2025 benötigt. Für die Maßnahme mit einem Gesamtbedarf von etwa 

10,31 Mio. € wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 8,76 Mio. € gewährt.  

An der Erneuerung der Bahnsteiganlagen am Bahnhof Pirmasens-Nord hat sich der Land-

kreis mit 1,01 Mio. € zu beteiligen. Bis Oktober 2024 wurden 0,38 Mio. € ausgezahlt. Die 

Bahnsteiganlagen werden in 2024 fertig gestellt. Die Aufzugsanlagen sollen 2025 folgen. 

Die Fertigstellung ist für Mai 2025 vorgesehen. In 2025 sind 0,3 Mio. € veranschlagt.  

Im Bereich des Bahnhofes Pirmasens-Nord soll auch das Bahnhofsumfeld neugestaltet 

werden. Die Neugestaltung umfasst neben der Neuregelung der Zu- und Abfahrt für Busse 

auch die Errichtung und Ausstattung einer Mobilstation. Zu den erwarteten Investitionskos-

ten von insgesamt 0,73 Mio. € werden Zuweisungen von 0,51 Mio. € gewährt. 

An den Maßnahmen für den Bahnhof Hinterweidenthal (Gesamtbedarf 2,10 Mio. €) hat sich 

der Landkreis mit 0,29 Mio. € zu beteiligen. Zur Anschubfinanzierung sind 2025 Auszahlun-

gen von 0,15 Mio. € veranschlagt. 

Teilhaushalt  10: Gesundheitswesen  

Die Aufgaben im Gesundheitswesen wurden zum 01.01.1997 auf die Landkreise, gegen 

Erstattung der Verwaltungskosten, übertragen. Der Teilhaushalt schließt im Ergebnishaus-

halt -vor der internen Leistungsverrechnung- mit einem Überschuss in Höhe von 905 T€.  

Im Rahmen des „Paktes für öffentlicher Gesundheitsdienst“ sind derzeit 6,8 der 8,5 Stellen 

besetzt. Diese Stellen können im Rahmen des Pakt ÖGD gefördert werden. Die Förderung 

umfasst dabei neben den Personalkosten auch die Sachkosten und die Kosten für die 

Overheadkosten der Verwaltung. Als Zuweisung im Rahmen des Pakt ÖGD sind 520 T€ in 

2025 veranschlagt. 

Teilhaushalt  11: Bauen und Umwelt  

Der Teilhaushalt 11 schließt  

• im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 13.126.000 €, davon entfallen 

auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen)  

1.270 T€.  

• Der Fehlbedarf steigt im Vergleich zu 2024 um 2.486.000 €. Bei der Steigerung han-

delt es sich im Wesentlichen nicht um eine Verschlechterung, sondern eine Verschie-

bung. Die Hausmeister und Reinigungskräfte der Schulen werden ab 2025 bei Pro-
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dukt 1141 und damit im THH 11 (in Vorjahren im Hauptproduktbereich 2 Schulen; ei-

ne entsprechende Gegenposition findet sich im THH 2) veranschlagt. 

• im Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 12.321.000 €. Der Investitions-

saldo beträgt 465 T€.         

Das Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement ist aufgrund einer Organisationsände-

rung aus dem THH 2 auszugliedern und in den THH 11 einzugliedern. 

Produkt  1141:  Zentrales Gebäudemanagement 

Im Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ sind die Baumaßnahmen, alle Unterhal-

tungsmaßnahmen, die Bewirtschaftungskosten und die Versicherungsleistungen für alle 

vom Landkreis genutzten Gebäude und ab 2025 alle für die Dienstleistungen notwendigen 

eigenen Personalkosten veranschlagt.  

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt liegt mit 10.739 T€ um 2.464 T€ über dem Fehlbedarf 

des Vorjahres. Ursächlich ist eine Verschiebung beim Personalaufwand zwischen dem 

Produkt 1141 und den Produktgruppen 21 Allgemeinbildende Schulen und 23 Berufsbil-

dende Schule in Höhe von 2.411 T€.  

Im Ergebnishaushalt ist in 2025 Aufwand aus Abschreibung in Höhe von 1.567 T€ und Er-

trag aus der Auflösung der Sonderposten in Höhe von 550 T€ zu veranschlagen.  

Die kreiseigenen Gebäude haben Nutzflächen (beheizbare Flächen) von fast 100.000 m² 

und Bruttogrundflächen von mehr als 118.000 m². Die Bewirtschaftungskosten (Heizung, 

Beleuchtung, Reinigung, Abfallentsorgung, Wasser, Abwasser u. ä.) sind für alle Gebäude 

mit 2,898 Mio. €, darunter 2,330 Mio. € für die Energiekosten, veranschlagt. 

Für den Gebäudeunterhalt sind 4,411 Mio. € in Aufwand und Auszahlung vorzusehen. 

Zwischen 2025 und 2028 ist die Fortführung der baulichen (investiven) Maßnahmen am 

Verwaltungsgebäude und an den Schulen mit einem Umfang von etwa 12,0 Mio. € vorzu-

sehen. Der Anteil für das Verwaltungsgebäude in Höhe von etwa 7,5 Mio. € ist dabei mit 

erheblichen Unsicherheiten behaftet. 

Nach Abzug der Landeszuweisungen u. ä. verbleibt für den Landkreis für den Zeitraum 

2025 bis 2028 ein Finanzierungsbedarf in einer Größenordnung von 10,5 Mio. €.  

Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung: 

Für die Wirtschaftlichkeits- und Standortuntersuchungen für mögliche Alternativen und die 

Vorplanungen am Verwaltungsgebäude sind 130 T€ in 2025 eingeplant. 
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Schulen des Landkreises: 

Wie auch in der Konsolidierungskommission des Kreises beschlossen, wird zur Prüfung 

von Einsparpotentialen im Bereich „Energie“ für jede Schule ein Konzept zur energetischen 

Sanierung erstellt. In 2025 sollen die Konzepte für die Realschulen Plus Vinningen, Hauen-

stein und die Integrierten Gesamtschulen in Thaleischweiler-Fröschen und Contwig erstellt 

werden. Zu diesem Zweck sind Auszahlungen von 105 T€ und Zuweisungen von 16 T€ 

veranschlagt. 2026 sollen dann die Realschule Plus Rodalben, die Integrierte Gesamtschu-

le Waldfischbach-Burgalben, das Schulzentrum in Dahn und die Berufsbildende Schule in 

Rodalben folgen (weitere 100 T€ Auszahlungen und 16 T€ Einzahlungen). 

Für die Verbundene Realschule Plus Vinningen sind im Schulbauprogramm insbesondere 

die Sanierung der Toilettenanlagen mit einem Gesamtbedarf von 650 T€ (2025: 50 T€) ver-

anschlagt. Wie bei der wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätten festgestellt, 

sind die Sicherheitsbeleuchtung und der Rauchabzug zu überarbeiten und die Rettungs-

wegführung zu verbessern. Für die Maßnahmen sind 100 T€ in 2025 veranschlagt. 

Im Schulbauprogramm ist für die Realschule Plus Hauenstein insbesondere der Beginn der 

Generalsanierung mit einem Gesamtbedarf von 1,86 Mio. € vorgesehen. Die Maßnahmen 

sollen mit dem Austausch der Außentüren zur Halle in 2025 beginnen. Für diese Maßnah-

me sind 70 T€ in 2025 veranschlagt. Für die Wasgauhalle ist eine Alarmierungsanlage vor-

gesehen (80 T€). 

Im Schulbauprogramm ist für die Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen 2025 

insbesondere die Sanierung der Sporthalle nach dem Wasserschaden vorgesehen. Bei 

einem Gesamtbedarf von 350 T€ sind 250 T€ in 2025 veranschlagt.  

Für die Integrierte Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben ist insbesondere die Erneue-

rung der ELA-Anlage mit 100 T€ und die Fertigstellung der Dachsanierung der Sporthalle 

mit 100 T€ veranschlagt. Die Dachsanierung mit einem Gesamtbedarf von 300 T€ wird vom 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit 88 T€ gefördert. 

Im Schulbauprogramm ist für die Integrierte Gesamtschule Contwig die Flachdachsanie-

rung bei der Sporthalle und dem Hausmeisterhaus mit 400 T€ (Gesamtbedarf 500 T€) ver-

anschlagt. Die Maßnahme wird zu 100 v.H. über das Kommunale Investitionsprogramm 

Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert. 

Im Schulzentrum Dahn ist ab 2025 insbesondere die Sanierung der WC-Anlagen (Gesamt-

bedarf 1.000 T€) vorgesehen. In 2025 sind 100 T€ veranschlagt. Gleichfalls ab 2025 soll 

das Brandschutzkonzept umgesetzt werden (Gesamtbedarf 1.000 T€). Die Architektenleis-

tungen sollen Ende 2024 vergeben werden, in 2025 sind 100 T€ veranschlagt. Die Maß-
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nahmen werden als Brandschutzmaßnahmen grundsätzlich mit 60 v.H. durch das Land 

gefördert. 

Als Maßnahme für die Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 

Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ist an der Berufsbildenden Schule Rodalben in 2025 

die Dachsanierung der Turnhalle (Gesamtbedarf 1.500 T€) mit 750 T€ und einer Zuweisung 

von 375 T€ veranschlagt. Weiterhin ist eine Teilsanierung der Toiletten (Gesamtbedarf 200 

T€) mit 50 T€ veranschlagt. 

Produktbereiche 51:  Räumliche Planung und Entwicklung und 52 

Bauen und Wohnen 

Produkt  5112:  Kreisentwicklung 

Für den Landkreis wurde ein Kreisentwicklungskonzept unter Einbindung des „Zukunfts-

Check Dorf“ erstellt. Für die Wahrnehmung der Aufgabe hält der Landkreis Südwestpfalz 

eine Stelle für den Projektmanager vor. 

Die Dorferneuerungskonzepte der kreisangehörigen Gemeinden stammen häufig noch aus 

den 1990er Jahren. Der „Zukunfts-Check Dorf“ dient insbesondere auch der Aktualisierung 

der bestehenden Dorferneuerungskonzepte. Aktuelle Dorferneuerungskonzepte sind in 

vielen Fällen die Voraussetzung um für wichtige örtliche Maßnahmen entsprechende För-

derungen zu erhalten. 

Am „Zukunfts-Check Dorf“ können Ortgemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern teil-

nehmen. Von diesen 77 Ortsgemeinden haben 42 ihr Teilnahmeinteresse bekundet. Dort 

fanden auch seit Ende April 2022 entsprechende Auftaktveranstaltungen statt.  

Nach der Auftaktveranstaltung treffen sich vor Ort und unter Begleitung des Projektmana-

gers die Arbeitskreise um nach der notwendigen Bestandsaufnahme Ideen und Maßnah-

men zu entwickeln, die dann in Form eines Bürgerdialogs in die Öffentlichkeit getragen 

werden. Seit Ende November 2023 fanden (Stand November 2024) fünfzehn Abschluss-

veranstaltungen statt. Vorbehaltlich der Anerkennung durch die Aufsichts- und Dienstleis-

tungsdirektion (ADD) in Trier, haben dann bereits 15 Ortsgemeinden Dorferneuerungskon-

zepte aufgestellt oder fortgeschrieben.  

Mit Ausnahme von vier Ortsgemeinden der o.g. 42 Ortsgemeinden ist der Aufstellungspro-

zess in vollem Gang. Ziel für 2025 ist es auch in diesen Ortsgemeinden öffentliche Ab-

schlussveranstaltungen durchzuführen und auch für die fünf noch neu interessierten Orts-

gemeinden entsprechende Veranstaltungen anzubieten. 
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Eine wichtige Aufgabe des Projektmanagers ist die Förder- und Finanzierungsberatung. So 

wurden 2024 mehr als 50 Förderberatungen durchgeführt. Der Stellenwert dieser Aufgabe 

wird in Zukunft noch steigen, damit die finanz- und strukturschwachen Ortsgemeinden die 

in den Arbeitskreisen entwickelten Ideen zumindest teilweise umsetzen können. 

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit wurde zwischen den Städten Pirma-

sens, Zweibrücken und dem Landkreis eine Zweckvereinbarung über eine gemeinsame 

Fördermitteleinwerbungsstelle geschlossen. Die Vereinbarung ist durch die ADD zu ge-

nehmigen. Diese neue Stelle soll für innovative Projekte, insbesondere mit interkommuna-

len Ansätzen, geeignete Finanzierungsmöglichkeiten über Mittel des Bundes und der EU 

aufzeigen und umsetzen. 

Im Rahmen der Kreisentwicklung hat sich der Landkreis unter dem Stichwort Gemein-

schaftsorte guten Zusammenlebens auch am Bundesprojekt Aller.Land beteiligt. Durch 

das Projekt „Gemeinschaftsorte guten Zusammenlebens“ sollen ortsübergreifende resilien-

te Strukturen geschaffen werden, um auch in Zukunft örtliche Treffpunkte und Versamm-

lungsstätten für alle Generationen zu sichern - oder gar neu zu schaffen. Als Gemein-

schaftsorte sollen bestehende öffentliche oder halböffentliche Gebäude (Dorfgemein-

schaftshäuser, Vereinsheime, Pfarrzentren, o.ä.) genutzt und ggf. ertüchtigt (Ausschank, 

Bühne, Veranstaltungstechnik, Barrierefreiheit…) werden. Grundlegende Umbauten oder 

Sanierungen sind nicht vorgesehen. Die Gemeinschaftsorte sollen identitätsstiftend wirken 

und mit unterschiedlichsten Veranstaltungs- und Beteiligungsformaten Tradition und Ge-

schichte der Region aufgreifen und diese auf die Zukunft transferieren. 

In einem ersten Schritt hat die Kreisverwaltung mit Hilfe eines Büros ein Konzept für ein 

tragfähiges Konzept für ein beteiligungsorientiertes Kulturvorhaben entwickelt, das dem 

Kreistag am 16.12.2024 vorgestellt wird. Die Aufwendungen innerhalb der einjährigen Ent-

wicklungsphase werden ohne Kofinanzierung durch den Landkreis durch den Bund über-

nommen. Dazu wurde eine Zuwendung von 40 T€ gewährt. 

In einem zweiten Schritt will sich der Landkreis, vorbehaltlich der Zustimmung des Kreista-

ges, um die Teilnahme an einem fünfjährigen Umsetzungskonzept bewerben. Bundesweit 

werden hier 30 Regionen ausgewählt, denen für die Umsetzung des Vorhabens fünf Jahre 

bis zu 300 T€ jährlich, mithin 1,5 Mio. €, an regionalen Gestaltungsmitteln zur Verfügung 

gestellt werden. Wird der Landkreis Südwestpfalz ausgewählt, wird der kommunale 

Kofinanzierungsanteil vom Land Rheinland-Pfalz übernommen. 

86 



 

 
 

Für den Fall, dass der Landkreis Südwestpfalz ausgewählt wird, erfordern die Förderbe-

stimmungen 0,5 Stellen für die Projektbegleitung, die gleichfalls über Aller.Land gefördert 

werden kann. 

Im Produkt 5112 sind Aufwendungen in Höhe von 493 T€, darunter Personalaufwendungen 

in Höhe von 300 T€ und ein Fehlbedarf von 293 T€ veranschlagt (siehe auch die Aufstel-

lung über die freiwilligen Aufwendungen). 

Produkt  5361:  Breitbandversorgung (vormals Produkt  5391)  

Im Ergebnishaushalt wird ein Fehlbetrag in Höhe von 303 T€ ausgewiesen. Neben den 

Personalaufwendungen in Höhe von 112 T€ und Beratungsleistungen in Höhe von 50 T€ 

sind hier die Abschreibungen der Maßnahmenkosten (1.116 T€) in den Projektgebieten I 

und II sowie die Auflösung der Sonderposten (972 T€) aus der 90% Bundes- und Landes-

zuweisung zu veranschlagen. 

Im Bereich der Breitbandversorgung werden zurzeit drei Projekte bearbeitet. 

Für das Projektgebiet III –besondere Aufgreifschwelle an Grundschulen (I_5391_3) wird 

von Gesamtkosten von 1,55 Mio. € ausgegangen. Die Leistung ist vergeben. Der endgülti-

ge Zuwendungsbescheid liegt vor. In 2025 wird mit einem Mittelabfluss von 0,98 Mio. € und 

einer 90%igen Förderung (0,88 Mio. €) gerechnet. Die Maßnahmen sollen bis August 2025 

abgeschlossen sein. 

Gleiches gilt für das Projektgebiet V –Sonderaufruf Gewerbegebiete (I_5391_5). Der end-

gültige Förderbescheid liegt vor. Für die bereits vergebene Maßnahme sind Gesamtkosten 

von 1,57 Mio. € und einer gleichfalls 90%igen Förderung veranschlagt. Für das Haushalts-

jahr 2025 ist Beginn und Fertigstellung der Maßnahmen vorgesehen. Daher sind Investiti-

onsauszahlungen in Höhe von 1,57 Mio. € und eine Zuweisung von 1,41 Mio. € veran-

schlagt. 

Der vorerst letzte Schritt in der Breitbandversorgung im Landkreis Südwestpfalz soll das 

Projekt IV -Infrastrukturförderung "Weiße Flecken" (I_5391_4) sein.  

Die Gebiete, die nach Durchführung der Projekte I, II, III und V noch unterversorgt sind, 

sollen durch diese Maßnahme angemessen versorgt werden. Ursprünglich wurde hier von 

mehr als 1.200 unterversorgten Adressen ausgegangen. Da es im Landkreis vermehrt zu 

eigenwirtschaftlichem Ausbau durch private Unternehmen kommt, reduziert sich die Zahl 

der Adressen auf etwa 400.  
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Derzeit wird von einem Gesamtbedarf in Höhe von 15,5 Mio. € und einer 90 %igen Zuwei-

sung ausgegangen. Der Kooperationsvertrag, dessen Bestandteil der Förderbescheid ist, 

soll Ende November 2024 unterzeichnet werden. In 2025 sind Auszahlungen in Höhe von 

0,77 Mio. € und Einzahlungen in Höhe von 0,7 Mio. € veranschlagt. 

Produkt 5544 –Energie- und Umweltberatung 

Am 06.12.2022 ist der Zuwendungsbescheid des Bundes für das Projekt „Zukunft mit Dorf-

werten“ nach dem Bundesprogramm Resiliente Regionen eingegangen. Es handelt sich 

dabei um eine 100% ige Förderung in Höhe von 699.978,02 Euro.  

Der Bewilligungszeitraum beginnt am 01.12.2022 und endet am 30.09.2025. Sehr verein-

facht gesagt, soll die Zuwendung insbesondere den Aufbau geeigneter Strukturen zur Be-

wältigung interner und externer Krisen fördern. Auf neue Krisen soll besser reagiert werden 

können bzw. es sollen weitere Resilienz fördernde Elemente etabliert werden.  

Das Modellprojekt setzt sich dabei aus fünf Bausteinen zusammen: 

• Regionale Risikoanalyse des Klimawandels 

• Entwicklung von Konzepten und Strategien zur Schaffung von Dorfwerten 

• Maßnahmen zur Risikokommunikation und Etablierung eines Risikodialoges 

• Aufbau geeigneter Strukturen zur Bewältigung externer und interner Krisen im 
Sinne einer Resilienzgovernance 

• Projektbegleitendes Stakeholdermanagement und Beteiligung 

• Projektmanagement 

Das Projekt wird von zwei Agenturen begleitet, mit denen der Landkreis zusammenarbeitet.  

Am 22.11.2023 fand im Rahmen des Projektes in einem ersten Schritt eine öffentliche Auf-

taktveranstaltung mit Vorträgen, Ausstellungen u. ä. zu den maßgeblichen Themenkreisen 

wie „Klimawandel und Klimawandelanpassung, Wärmeversorgung, Wertschöpfung durch 

Agroforstsystem und Wärmenetze, Synergien Katastrophenschutz“ statt.  

Zurzeit (November 2024) finden noch einige der notwendigen Beteiligungsverfahren statt. 

Mit der Fertigstellung des Projektes und der entsprechenden Abschlussveranstaltung wird 

im ersten Halbjahr 2025 gerechnet. 

Im Ergebnishaushalt ist ein Fehlbedarf von 55 T€ (ungedeckte Personalaufwendungen) 

veranschlagt. 

In diesem Teilhaushalt sind bei Produkt 5541 (Leistung 55413) auch die gem. § 5 Abs. 3 

des Landespflegegesetzes von Dritten zu leistenden Zahlungen für den landespflegeri-

schen Ausgleich veranschlagt. Die Erträge sind zweckgebunden zu verwenden.  

88 



 

 
 

Ausschließlich für die landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen steht zurzeit ein Son-

dervermögen (Finanzanlagen in der Bilanz, Stand 11/2024) in Höhe von rund 550 T€ zur 

Verfügung. 

Der Teilhaushalt 12 vormals Umwelt ist derzeit unbesetzt. 

Teilhaushalt  13: Veterinärwesen und Landwirtschaft  

Der Teilhaushalt 13 schließt  

• im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.022 T€, davon entfallen auf 

die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Rückstellungen) - 69 T€. 

Der Fehlbedarf erhöht sich im Vergleich zu 2024 um 74 T€.  

• im laufenden Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.240 T€, davon 165 

T€ aus Investitionen. 

Für den Bedarfsfall sind bei Produkt 1244 – Tierseuchenbekämpfung, insbesondere bei 

einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest, für notwendige Beschaffungen (wie die 

Anschaffung von Kadaver- und Wildsammelstellen, Kühl- und Rollcontainer) 165 T€ veran-

schlagt. 
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Maßnahme Ergebnis 

2023 2024 2025 2026 2027 2028

GS/ RS Plus Vinningen

* Innentürsanierung 100.000,00

* Sanierung Außenanlagen 30.000,00 30.000,00 700.000,00

* Erneuerung elektrische Hauptverteilung 

* Neuantrich Flure und Treppenhäuser ges. Schulgebäude 60.000,00 60.000,00

* Austausch Geräteraumtore und Sanierung Außentüren z. Sportbau 65.000,00 70.000,00 25.000,00

* Teilsanierung Toiletten 200.000,00 50.000,00 500.000,00 100.000,00

* Fenstersanierung + Fassadensanierung 1.000.000,00 1.000.000,00

* Maßnahmen aus wiederkehrenden Prüfung der Versammlungsstätte 100.000,00 100.000,00

* Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes 30.000,00 30.000,00

* Sanierung Fachraum 35.000,00

* Zaun und Tore zur Geländesicheurng 30.000,00

* Maßnahmen GaFÖG (Mensadurchbruch, Trennwand) 25.000,00

RS Plus Hauenstein

* Reparatur/ Erneuerung Blockstufen Pausenhalle 45.000,00

* Erneuerung Türanlage Ostausgang Schulbau 25.000,00 25.000,00

* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung 25.000,00 25.000,00

* Erneuerung Zaun zw. Pausenhof und Halle 20.000,00

* Einrichtung Fachraum 25.000,00

* Erneuerung der Hauptverteilung 25.000,00

* Neue Zachziegeln und Neuantrich Stadiongebäude 90.000,00

* Austausch der Außenbeleuchtung gegen LED 25.000,00

RS Plus Rodalben

* Sanierung Fachräume 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

* Teilsanierung Dachflächen 50.000,00 550.000,00

* Sanierung Fenster 50.000,00 350.000,00

* Außentürelement und barrierefreier Zugang 30.000,00

* Sanierung Toiletten 40.000,00

* Umbau Haupteingang; barrierefreier Eingangsbereich 80.000,00

* Sanierung Elektrohauptverteilung 75.000,00

IGS Thaleischw. Fr

* Elektrosanierung Altbauten Schule u. Halle 80.000,00

* Dachsanierung Sporthalle 391.961,51

* Betonsanierung Brücke (Zuschauerfluchtweg Sporthalle) 100.000,00 50.000,00

* Beseitigung TÜV-Mängel an der Elektroinstallation Altbestand 150.000,00 50.000,00

* Sanierung Toiletten Altbau 650.000,00

* Fenstersanierung und Fassadenanstrich Altbau 750.000,00

* Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden 250.000,00 100.000,00

* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung 25.000,00

RS Plus/ IGS Waldfischbach-Burgalben

* Sanierung Fachräume 30.000,00 30.000,00

* Erneuerung Außentüren (ehem. Hauptschule) 35.000,00 35.000,00 20.000,00

* Sanierung Außenanlagen (Treppen Pausenhof) 10.000,00 10.000,00

* Sanierung Aufzug 50.000,00

* San. Estrich u. Bodenbelag im historischen Gebäude 25.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00

* Teilsanierung Toiletten 351.295,58 20.000,00

* Sanierung Sportgelände SCW 90.000,00

* Teilerneuerung der Dachrinnen und Fallrohre (ehm. Realschule) 25.000,00

* Sanierung Sporthallendach 42.938,57 300.000,00 100.000,00

* Erneuerung/ Verlegung der Lehrküche 30.000,00

* Sonnenschutz Südseite historisches Gebäude 30.000,00

* Austausch einfachverglaster Fenster UG historisches Gebäude 25.000,00

* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung 35.000,00

* Fenstertausch/ Fassadensanierung Hauptschule 400.000,00 800.000,00

IGS Contwig

* Sanierung Flachdächer Sporthalle und Hausmeisterhaus 400.000,00 100.000,00

* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung 25.000,00

Schulzentrum Dahn

* Sportbodensanierung

* Schwimmbadsanierung 90.000,00

* Außensportflächen (Kunststoffbeläge) 50.000,00 750.000,00

*W-Lan Ausbau komplettes Gebäude 50.000,00

*Trennwandbehänge Sportanlage 20.000,00 20.000,00 20.000,00

*Ausbesserungsarbeiten Schulhof (Verkehrsicherungspflicht) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

* Sanierung Aufzug 60.000,00 110.000,00

*EDV-Verkabelung Schulverwaltungsbereich

* Dachsanierung 650.000,00 50.000,00 600.000,00

* Sanerung Brennraum Hackschnitzel 50.000,00

385.000,00

* Sportbodensanierung Gymnastikhalle (ehem. Förderschule) 60.000,00

* Sanierung Notstromsteuerung 80.000,00

* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung 25.000,00

* Fenster und Jallouisie 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

* Sanierung WC-Anlage 100.000,00 600.000,00 300.000,00

BBS Rodalben

* Dachsanierung Turnhalle 600.000,00 750.000,00 750.000,00

*Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle 30.000,00 30.000,00

* Sanierung Fachräume 30.000,00 90.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

* Teilsanierung Toiletten 50.000,00 150.000,00

* Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Sanierung 25.000,00

Summe 786.195,66 3.190.000,00 3.090.000,00 3.495.000,00 4.430.000,00 3.555.000,00

Kreisverwaltung

* Umbauarbeiten für Gesundheitsamt und IKZ 200.000,00

* Beleuchtung Kreistagssaal 30.000,00

Summe 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsansatz

Nachrichtlich: Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen (Maßnahmen > 25.000 €)
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nachrichtlich: Große Unterhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden (Maßnahmen > 25.000 €)
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Landkreises für Bauarbeiten
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6.000.000,00

Orientierungs-
wert in Höhe 

von 1/303

Mindest-
Rückführungs-

betrag4 

Spalte: 1 2 3 4 5 6 7

1 2024 200.000 0 6.000.000 -6.000.000

2 2025 200.000 0 6.000.000 -6.000.000

3 2026 200.000 0 6.000.000 -6.000.000

4 2027 200.000 0 6.000.000 -6.000.000

5 2028 200.000 0 6.000.000 -6.000.000

6 2029 200.000 240.000 5.760.000 -5.760.000

7 2030 200.000 240.000 5.520.000 -5.520.000

8 2031 200.000 240.000 5.280.000 -5.280.000

9 2032 200.000 240.000 5.040.000 -5.040.000

10 2033 200.000 240.000 4.800.000 -4.800.000

11 2034 200.000 240.000 4.560.000 -4.560.000

12 2035 200.000 240.000 4.320.000 -4.320.000

13 2036 200.000 240.000 4.080.000 -4.080.000

14 2037 200.000 240.000 3.840.000 -3.840.000

15 2038 200.000 240.000 3.600.000 -3.600.000

16 2039 200.000 240.000 3.360.000 -3.360.000

17 2040 200.000 240.000 3.120.000 -3.120.000

18 2041 200.000 240.000 2.880.000 -2.880.000

19 2042 200.000 240.000 2.640.000 -2.640.000

20 2043 200.000 240.000 2.400.000 -2.400.000

21 2044 200.000 240.000 2.160.000 -2.160.000

22 2045 200.000 240.000 1.920.000 -1.920.000

23 2046 200.000 240.000 1.680.000 -1.680.000

24 2047 200.000 240.000 1.440.000 -1.440.000

25 2048 200.000 240.000 1.200.000 -1.200.000

26 2049 200.000 240.000 960.000 -960.000

27 2050 200.000 240.000 720.000 -720.000

28 2051 200.000 240.000 480.000 -480.000

29 2052 200.000 240.000 240.000 -240.000

30 2053 200.000 240.000 0 0

2 Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 
  im Rahmen der Einheitskasse".
3 Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen 
  in Abzug zu bringen.
4 Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.
5 Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" 
  zu ersetzen.
6 Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der 
  aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

8 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Saldo (A-B):

lfd. 
Nr.

Jahr

(jeweils 
zum 

31.12.)

in €8

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der 

7 Berechnungsformel: 
   erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3; 
   Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

Tilgungsplan1, 2

Stand Liquiditätskredite zum 
31.12.2023 (A):

6.000.000,00

freiwillige 
Tilgung

Saldo

(Spalte 2 + 
3 - 1)

"Stand 
Liquiditätskredite zum 

31.12. unter 
Berücksichtigung des 

Orientierungswertes"5,

6

"Stand Liquiditätskredite 
zum 31.12. unter 

Berücksichtigung des 
Mindest-

Rückführungsbetrages 
sowie der freiwilligen 

Tilgung"5,7

Saldo

(Spalte 6 - 5)

endgültiges Entschuldungs-
volumen PEK-RP (B): -
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lfd. Nr. Bezeichnung Angabe

1 Haushaltsjahr 2025

2 maßgeblicher Betrachtungszeitraum3 2019 - 2023

3 Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) Mittwoch, 30.10.2019

4 Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34,5,6 18.819.146,62

5
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres
(F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) 231.282.000,00

6 Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.5,6 11.564.100,00

7 weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes5,6 0,00

8 Abweichung in Euro5,7 50.453.000,00

9 rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)5,6,8,9 80.836.246,62

10 rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt5,6,8,10

5 Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.
6 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

9 Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.
10 Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Begründung zur Abweichung:

Beim LK SWP war bis 2022 kein "Sockelbetrag" an Liquiditätskrediten erforderlich. Aufgrund der stark 
defizitären HH-Lage in den Jahren 2023 -2025 müssen zur Deckung des Fehlbetrages 
erstmals zum Jahresende 2023 und zusätzlich in den Jahren 2024 und 2025 entsprechende 
Sockel-Liquiditätskredite aufgenommen werden. Erforderlich sind: 
Ende 2023: 10.392.000 (gemäß vorläufigem Jahresergebnis)
in 2024: 15.000.000 (vorläufiges/ hochgerechnetes Jahresergebnis)
in 2025: 21.061.000

Weiterhin reichte der 5-prozentige Sicherheitszuschlag in 2024 nicht aus. Es wurde daher eine 
weitere Abweichung in Höhe des voraussichtlich zusätzlich bestehenden Bedarfes 
in Höhe von 4.000.000 Euro mit aufgenommen

8 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite1,2

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.
2 Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen 
  der Einheitskasse".
3 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
  Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
  Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022
4 Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
  Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

7 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
  Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
  Die Abweichung muss begründet werden. 
  Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.
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Erträge - Haben - Einnahmen     WIRTSCHAFTSPLAN - ERFOLGSPLAN

Nr. der Bezeichnung der Buchungsstelle Wirtschafts- Anmerkungen:
Buchungs- rechnung 
stelle 2025 2024 2023

€ € €

Umsatzerlöse 9.194.600 9.268.600 8.941.546,93

Benutzungsgebühren

006010 Benutzungsgebühren Hausmüll 8.380.000 8.461.000 8.321.627,79
Gewerbemüll, Biomüll

006040 Benutzungsgebühren von Direkt- 60.000 95.000 54.877,95
anlieferer zum MHKW  

006050 Benutzungsgebühren 10.000 10.000 8.455,40
Restabfallsäcke

006120
Benutzungsgebühren Restabfall an 
Wertstoffhöfen (ab 2024) 38.000 38.000

006070 Benutzungsgebühr "gewerbliche Grün- 2.200 2.200
abfälle"
sonstige Umsatzerlöse

006100 sonstige Entgelte 1.900 1.900
ab 2023:  Fehlwurf Biotonne

00061ff Entgelt Anlieferungen an  Wertstoffhöfe 120.000 170.000 214.674,20
(einschließlich Restabfall bis 2024)

006130 Entgelt Entsorgen Reifen ohne Felgen 18.000 18.000
006140 Entgelt Entsorgen Reifen mit Felgen 21.000 21.000

006150 Entgelt Entsorgung Bauschutt 30.000 30.000
006160 Entgelt Entsorgung Gips 15.000 15.000

006190 Entgelt Papierverwertung 455.000 363.000 308.272,57

0140030 Gutschrift Altmetall 43.500 43.500 33.639,02

014100 Kostenerstattung Duale Systeme 0 0 0,00
a. d. Abstimmungsvereinbarung PPK

Übertrag: 9.194.600 9.268.600 8.941.546,93

27

Wirtschaftsvoranschlag
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